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(54) Bezeichnung: Absorbierender Kern für einen Hygieneartikel

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen absor-
bierenden Kern für einen Hygieneartikel (1), insbesondere 
für eine Windel, wobei der absorbierende Kern (4) ein kör-
perseitiges Deckblatt (8), ein körperfernes Rückenblatt (9) 
und eine zwischen dem Deckblatt (8) und dem Rückenblatt 
(9) angeordnete Schicht (10) mit Saugmaterial, aufweist, 
wobei der absorbierende Kern (4) eine Längsrichtung (L) 
mit einer longitudinalen Mittellinie (X), eine Breitenrichtung 
(B), einen vorderen Abschnitt (11), einen mittleren Abschnitt 
(12) und einen hinteren Abschnitt (13) entlang der Längs-
richtung (L) aufweist, wobei der absorbierende Kern (4) im 
vorderen und/oder im hinteren Abschnitt (11, 13) mindes-
tens eine, Faltungsstruktur (14) aufweist, wobei der absor-
bierende Kern (4) ein Kanalsystem (15) mit mindestens 
einem Kanal (16) zur Flüssigkeitsverteilung entlang der 
Längsrichtung (L) aufweist, wobei der mindestens eine 
Kanal (16) sich durch mindestens einen die transversale Mit-
tellinie (X) umfassenden Teil des mittleren Abschnitts (12) 
erstreckt. Es wird vorgeschlagen, dass die Faltungsstruktur 
(14) zwei longitudinale und zwei schiefe Faltungsbahnen 
(17, 18) aufweist, dass die longitudinalen Faltungsbahnen 
(17) jeweils zumindest abschnittsweise einen Winkel (a) 
von höchstens 30° gegenüber der longitudinalen Mittellinie 
(X) aufweisen und die schiefen Faltungsbahnen (18) jeweils 
zumindest abschnittsweise einen Winkel (β) von 30° bis 60° 
gegenüber der longitudinalen Mittellinie (X) aufweisen. 



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen absorbierenden 
Kern für einen Hygieneartikel gemäß dem Oberbe-
griff von Anspruch 1, einen Hygieneartikel gemäß 
Anspruch 25 sowie ein Herstellungsverfahren für 
einen absorbierenden Kern gemäß dem Oberbegriff 
von Anspruch 28.

[0002] Derartige absorbierende Kerne werden in 
unterschiedlichen Hygieneartikeln verwendet. Diese 
Hygieneartikel können Windeln, insbesondere Baby-
windeln, aber auch Erwachsenenwindeln und Inkon-
tinenzwindeln sein. Die Windeln sind bevorzugt Ein-
wegwindeln. Andere Hygieneartikel mit einem 
absorbierenden Kern sind beispielsweise Damenbin-
den, Pants und Hygienevorlagen.

[0003] Ein absorbierender Kern weist ein körpersei-
tiges Deckblatt, ein körperfernes Rückenblatt und 
eine zwischen dem Deckblatt und dem Rückenblatt 
angeordnete Schicht mit Saugmaterial auf. Die 
Schicht mit Saugmaterial umfasst üblicher Weise 
einen Superabsorber. Sie kann auch Zellstoff umfas-
sen. Der Superabsorber und ggf. der Zellstoff sind 
verantwortlich für die Flüssigkeitsaufnahme und 
dafür, dass der absorbierende Kern sich auch in 
einem teilweise gefüllten Zustand nicht nass anfühlt. 
Bei derartigen absorbierenden Kernen ist es 
bekannt, Kanäle vorzusehen, die eine Flüssigkeits-
verteilung in Längsrichtung unterstützen.

[0004] Der bekannte absorbierende Kern ( 
EP 3 403 626 A1), von dem die Erfindung ausgeht, 
weist derartige Kanäle in diversen Formen auf.

[0005] Während die bekannten Kanäle hinsichtlich 
der Flüssigkeitsverteilung bereits diverse Vorteile 
aufweisen, besteht beim Tragekomfort noch Poten-
tial.

[0006] Der Erfindung liegt das Problem zu Grunde, 
den bekannten absorbierenden Kern hinsichtlich sei-
nes Tragekomforts in einem Hygieneartikel zu ver-
bessern. Zusätzlich soll in manchen Ausgestaltun-
gen, die auch unabhängig von der 
vorschlagsgemäßen Lehre Relevanz besitzen, 
zusätzlich oder alternativ das Flüssigkeitsmanage-
ment des absorbierenden Kerns verbessert werden.

[0007] Das obige Problem wird bei einem absorbier-
enden Kern gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 
durch die Merkmale des kennzeichnenden Teils von 
Anspruch 1 gelöst.

[0008] Wesentlich ist die grundsätzliche Überle-
gung, dass Flüssigkeitsmanagement und Tragekom-
fort Hand in Hand gehen. Es wurde erkannt, dass 
Kanäle nicht nur das Flüssigkeitsmanagement 
begünstigen, sondern gleichzeitig Knickkanten bil-

den, die wesentlich für die sich ergebende Passform 
des Hygieneartikels sein können. Bisherige Kanalfor-
men sind jedoch nicht oder nicht ausreichend an die 
menschliche Anatomie angepasst. Es wird daher 
vorgeschlagen, ein Kanalsystem mit einer Faltungs-
struktur zu kombinieren.

[0009] Die vorschlagsgemäße Lehre lässt sich am 
Beispiel einer Windel gut erläutern. Im mittleren 
Abschnitt des absorbierenden Kerns, der dem 
Bereich zwischen den Beinen des Trägers ent-
spricht, sollte die Windel eine andere Passform bil-
den, als im vorderen und/oder hinteren Abschnitt. 
Vorschlagsgemäß wird die Faltungsstruktur so aus-
gestaltet, dass sich im vorderen Abschnitt, also im, 
insbesondere unteren, Bauchbereich, und/oder im 
hinteren Abschnitt, eine gewölbte, insbesondere tra-
pezförmige, Passform ergibt. Dabei bildet die Falt-
ungsstruktur Faltungsbahnen aus, an denen der 
absorbierende Kern beziehungsweise die Windel 
knickt. Dies allein ist jedoch nicht ausreichend. Wei-
terhin soll die Faltungsstruktur im vorderen und/oder 
hinteren Abschnitt an das Kanalsystem angepasst 
werden, das ebenfalls, in Form von Kanälen, Falt-
ungsbahnen ausbildet. Ohne eine derartige Anpas-
sung bilden sich unerwünschte Verwerfungen, die 
den Tragekomfort vermindern. Die Anpassung wird 
durch schiefe Faltungsbahnen erreicht.

[0010] Vorschlagsgemäß ergibt sich daher zwi-
schen einem gewölbten Bereich, der durch longitudi-
nale Faltungsbahnen gebildet wird, ein Übergangs-
bereich, der durch schiefe Faltungsbahnen gebildet 
wird und der einen komfortablen Übergang zwischen 
dem vorderen und/oder hinteren Abschnitt und dem 
mittleren Abschnitt des absorbierenden Kerns in 
geknickter Form bietet. Insbesondere kann der 
Hygieneartikel, vorzugsweise eine Windel, somit im 
gefalteten, angelegten Zustand eine Schiffsform ein-
nehmen. Mittig zwischen den Beinen des Trägers 
ergibt sich ein Schiffsrumpf, der in Breitenrichtung 
vorzugsweise dreieckig ist, oder ein invertierter 
Schiffsrumpf, also eine korrespondierende Form, 
die jedoch nach innen statt nach außen geknickt ist. 
Vorne und/oder hinten hingegen ergibt sich eine eher 
flächige, ebenfalls an die menschliche Anatomie 
angepasste, Form. Diese beiden Formen gehen gra-
duell ineinander über, wodurch sich eine uner-
wünschte Faltenbildung vermeiden lässt.

[0011] Im Einzelnen wird vorgeschlagen, dass die 
Faltungsstruktur im vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt mindestens zwei longitudinale und zwei 
schiefe Faltungsbahnen, die vorzugsweise alle mit-
einander verbunden sind, aufweist, dass die schiefen 
Faltungsbahnen im vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt in Breitenrichtung zwischen den longitudi-
nalen Faltungsbahnen angeordnet sind und sich 
jeweils in die mittleren 10% der Breite des absorbier-
enden Kerns erstrecken, dass die longitudinalen 
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Faltungsbahnen im vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt sich in Längsrichtung ausgehend von den 
schiefen Faltungsbahnen von der Mitte des absor-
bierenden Kerns weg erstrecken und dass die longi-
tudinalen Faltungsbahnen im vorderen und/oder 
hinteren Abschnitt jeweils zumindest abschnitts-
weise einen Winkel von höchstens 30° gegenüber 
der longitudinalen Mittellinie aufweisen und die 
schiefen Faltungsbahnen im vorderen und/oder hint-
eren Abschnitt jeweils zumindest abschnittsweise 
einen Winkel von 30° bis 60° gegenüber der longitu-
dinalen Mittellinie aufweisen.

[0012] Bevorzugte Ausgestaltungen sind Gegen-
stand der Unteransprüche. Diese enthalten einige 
Aspekte, die vorliegend zwar als Unteransprüche 
aufgeführt, grundsätzlich jedoch auch unabhängig 
von der beschriebenen Lehre beanspruchbar sind.

[0013] Wie bereits erwähnt, kommt der Kombination 
aus Faltung und Flüssigkeitsmanagement des 
absorbierenden Kerns besondere Bedeutung zu. 
Gemäß Anspruch 2 kann daher vorgesehen sein, 
dass die Faltungsbahnen im vorderen und/oder hint-
eren Abschnitt jeweils durch einen Kanal gebildet 
werden. Dadurch ergibt sich ein Ein- und/oder Aus-
laufbereich für das Kanalsystem. Überschüssige 
Flüssigkeit kann aus dem mittleren Abschnitt so 
schnell in den vorderen und/oder hinteren Abschnitt 
gebracht werden und vice versa und/oder in den 
jeweiligen Abschnitten verteilt werden. Insbesondere 
können die Kanäle jeweils miteinander verbunden 
sein.

[0014] Anspruch 3 konkretisiert bevorzugte geomet-
rische Ausgestaltungen der longitudinalen Faltungs-
bahnen. Diese tragen der Anpassung an die 
menschliche Anatomie Rechnung und können insbe-
sondere abhängig von der genauen Positionierung 
der Faltungsstruktur, dem Hygieneartikel, in dem 
der absorbierende Kern verwendet werden soll, und 
der Frage, ob die Faltungsstruktur im vorderen oder 
hinteren Abschnitt angeordnet ist, ausgewählt wer-
den.

[0015] Die Anordnung der longitudinalen Faltungs-
bahnen bezogen auf die Breite des absorbierenden 
Kerns ist Gegenstand von Anspruch 4. Auch dabei 
spielen anatomische Erwägungen eine Rolle. Wei-
terhin kann dies von der Breite des Kerns und von 
dem Hygieneartikel abhängig sein.

[0016] Eine weitere Erkenntnis, die auch eigenstän-
dige Relevanz aufweist, ist Gegenstand von 
Anspruch 5. Demnach können eine oder mehrere 
Faltungsbahnen und/oder Kanäle eine sich verjün-
gende Breite in einem Bereich aufweisen, in dem 
die jeweilige Faltungsbahn beziehungsweise der 
jeweilige Kanal mit einer weiteren Faltungsbahn 
und/oder einem weiteren Kanal verbunden ist. 

Durch diese Verjüngung ergibt sich eine Ventilfunk-
tion. Je nach Ausgestaltung des absorbierenden 
Kerns und des Hygieneartikels ist nicht immer eine 
gleichmäßige Verteilung der Flüssigkeitsaufnahme 
gewünscht. Geringere Mengen an Flüssigkeiten sol-
len beispielsweise häufig eher im mittleren Abschnitt 
aufgenommen werden, sodass im vorderen und hint-
eren Abschnitt der absorbierende Kern weniger 
gefüllt ist und sich somit weniger ausdehnt. Es kann 
also vorkommen, dass die Flüssigkeitsverteilung von 
einem Abschnitt in einen anderen Abschnitt des 
absorbierenden Kerns bei kleineren Flüssigkeits-
mengen ungewünscht, bei größeren Flüssigkeits-
mengen jedoch gerade notwendig ist. Durch die Ver-
jüngung der Kanäle lässt sich diese Verteilung 
steuern. Hinzu kommt, dass sich über die Verjün-
gung von Kanälen und/oder Faltungsbahnen die 
Faltungswirkung verändern lässt. Im Bereich einer 
Verjüngung kann sich beispielsweise auch eine Fal-
tung quer zur entsprechenden Faltungsbahn einstel-
len.

[0017] Eine bevorzugte Anwendung dieses Prinzips 
ist Gegenstand von Anspruch 6. Hier ergibt sich eine 
Knick- und Ventilfunktion im Bereich eines Knoten-
punkts zwischen dem vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt und dem mittleren Abschnitt.

[0018] Anspruch 7 gibt bevorzugte geometrische 
Ausgestaltungen der schiefen Faltungsbahnen an. 
Diese sind sowohl an die gewünschte Faltung als 
auch an die gegebenenfalls vorgesehene Kanalfunk-
tion der Faltungsstruktur angepasst.

[0019] Weitere bevorzugte geometrische Ausge-
staltungen der schiefen Faltungsbahnen sind 
Gegenstand von Anspruch 8. Insbesondere, jedoch 
nicht nur, wenn die longitudinalen Faltungsbahnen 
und/oder der Kanal des Kanalsystems im Wesentli-
chen entlang der Längsrichtung verlaufen, ist eine 
Annäherung der schiefen Faltungsbahnen an einen 
Winkel von 45° vorteilhaft für eine graduelle Ände-
rung der Faltung des absorbierenden Kerns zwi-
schen vorderem und/oder hinterem Abschnitt und 
mittlerem Abschnitt.

[0020] Bei der Ausgestaltung gemäß Anspruch 9 ist 
vorgesehen, dass der absorbierende Kern im vorde-
ren und/oder im hinteren Abschnitt eine weitere lon-
gitudinale Faltungsbahn aufweist, die eine Verlänge-
rung des Kanals im mittleren Abschnitt bildet. Diese 
kann einen stabilisierenden Effekt haben. Weiterhin 
kann sie im vorderen und/oder hinteren Abschnitt 
eine Wölbung nach innen, oder, gerade bei männli-
cher Anatomie, nach außen, erlauben.

[0021] Anspruch 10 betrifft weitere bevorzugte geo-
metrische Ausgestaltungen der Faltungsstruktur. 
Diese vertiefen die bereits genannten Faltungswir-
kungen und, sofern es sich bei den Faltungsbahnen 
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um Kanäle handelt, sind sie vorteilhaft für das 
Flüssigkeitsmanagement.

[0022] Die menschliche Anatomie ist auf die Längs-
richtung des absorbierenden Kerns bezogen relativ 
symmetrisch. Entsprechend ist dies bei einer Ausge-
staltung gemäß Anspruch 11 auch für die longitudi-
nalen und/oder die schiefen Faltungsbahnen vorge-
sehen.

[0023] Anspruch 12 betrifft die bevorzugten Teilun-
gen des absorbierenden Kerns in den mittleren und 
den vorderen und den hinteren Abschnitt und somit 
die Platzierung der Faltungsstruktur. Ebenfalls im 
Sinne der anatomischen Anpassung kann gemäß 
Anspruch 13 vorgesehen sein, dass der absorbie-
rende Kern im mittleren Abschnitt weniger breit ist, 
als im vorderen und/oder hinteren Abschnitt. Gerade 
im Liegen ist dadurch auch ein Schutz gegen Auslau-
fen gegeben. Weitere Ausgestaltungen dieses Prin-
zips sind Gegenstand von Anspruch 14.

[0024] Anspruch 15 betrifft bevorzugte Breiten der 
Kanäle und/oder Faltungsbahnen. Diese sind an die 
Faltungswirkung und/oder Kanalwirkung angepasst. 
Vorteilhaft ist auch, dass die Kanäle und/oder Falt-
ungsbahnen bevorzugt in Breitenrichtung kompri-
mierbar sind und daher nicht oder nur wenig zur 
Breite des absorbierenden Kerns im angelegten 
Zustand beitragen.

[0025] Ein weiteres Prinzip, das mit diversen vor-
schlagsgemäßen Ausgestaltungen auch unabhängig 
von der vorschlagsgemäßen Lehre kombinierbar ist 
und somit besondere eigenständige Relevanz auf-
weist, ist Gegenstand von Anspruch 16. Demnach 
weist der absorbierende Kern außerhalb der Falt-
ungsbahnen und Kanäle eine Tiefe, insbesondere 
also eine Tiefe der Schicht mit Saugmaterial, auf, 
die in Breitenrichtung konstant ist und/oder in Längs-
richtung variiert. Die Tiefe des absorbierenden Kerns 
ist eng mit der Menge an aufnehmbarer Flüssigkeit 
und dem Tragekomfort verbunden. Variationen der 
Tiefe des absorbierenden Kerns können den Trage-
komfort daher deutlich verbessern.

[0026] Andere Ausgestaltungen eines ähnlichen 
Prinzips sind Gegenstand der Ansprüche 17 bis 20. 
Die Ansprüche 17 und 18 betreffen dabei Über-
gangszonen zwischen unterschiedlichen spezifi-
schen Kapazitäten und deren Anordnung. Beispiels-
weise kann im vorderen und/oder hinteren Abschnitt 
eine geringere spezifische Kapazität vorgesehen 
sein, da diese Abschnitte üblicherweise weniger mit 
Flüssigkeit in Kontakt kommen. Gleichzeitig machen 
sich dicke absorbierende Kerne dort besonders 
bemerkbar. Anspruch 19 betrifft bevorzugte Kombi-
nationen der spezifischen Kapazität des absorbier-
enden Kerns mit dem Kanal der Kanalstruktur. 
Anspruch 20 betrifft bevorzugte Anordnungen unter-

schiedlicher spezifischer Kapazitäten über den 
absorbierenden Kern. Die variierenden spezifischen 
Kapazitäten des absorbierenden Kerns unterstützen 
die vorschlagsgemäße anatomisch adaptierte Fal-
tung des absorbierenden Kerns, da unterschiedliche 
spezifische Kapazitäten auch unterschiedliche Falt-
ungseigenschaften aufweisen.

[0027] Gemäß Anspruch 21 ist der mindestens eine 
Kanal der Kanalstruktur vorzugsweise als stabilisie-
rende Faltungsbahn im mittleren Abschnitt zumin-
dest teilweise innerhalb eines mittleren Bereichs 
angeordnet. Dies entspricht den anatomischen 
Gegebenheiten.

[0028] Weitere Ausgestaltungen der Faltungsstruk-
tur durch Faltungsbahnen, die vorzugsweise keine 
Kanäle sind, sind Gegenstand von Anspruch 22. Ins-
besondere kann es sich dabei um Prägelinien han-
deln, die eine geringere Faltungswirksamkeit als 
Kanäle aufweisen.

[0029] Entsprechend kann gemäß Anspruch 23 vor-
gesehen sein, dass der absorbierende Kern nur die 
longitudinalen und die schiefen Faltungsbahnen und 
den Kanal als Kanäle aufweist und/oder dass alle 
Kanäle des absorbierenden Kerns miteinander ver-
bunden sind. So wird die Kombination aus Flüssig-
keitsmanagement und Faltung auf einen minimalisti-
schen Ansatz reduziert. Die Verwendung zu vieler 
Kanäle reduziert beispielsweise den Platz für das 
Saugmaterial.

[0030] Eine weitere Ausgestaltung, die eigenstän-
dige Relevanz aufweist, betrachtet die vorschlagsge-
mäße Lehre und einige weitere Aspekte aus einem 
anderen Blickwinkel. Diese Ausgestaltung ist Gegen-
stand von Anspruch 24, wonach die Schicht mit 
Saugmaterial durch die Kanäle in Breitenrichtung in 
Saugkanäle getrennt wird. Bei diesen Saugkanälen 
handelt es sich nicht um die Kanäle der Kanalstruk-
tur, sondern gerade um flüssigkeitsaufnehmende 
Teile der Schicht mit Saugmaterial. Durch eine Tren-
nung der Schicht mit Saugmaterial in unterschiedli-
che Anzahlen an Saugkanälen kann eine anatomiea-
daptierte Passform des absorbierenden Kerns auch 
in einem teilweise gefüllten Zustand und gleichzeitig 
eine Verteilung von Flüssigkeit auf die Saugkanäle 
erreicht werden, die dafür Sorge trägt, dass gezielt 
gewisse Saugkanäle erst später oder nur bei größe-
ren Flüssigkeitsmengen befüllt werden. Auch 
dadurch kann der Tragekomfort erhöht werden, da 
diese Bereiche im gefüllten Zustand weniger ange-
nehm zu tragen sind. Beispielsweise ist das Liegen 
auf einem stark gefüllten Bereich besonders unange-
nehm und möglicherweise mit Beschädigungen des 
Hygieneprodukts oder einem Auslaufen verbunden.

[0031] Nach einer weiteren Lehre gemäß Anspruch 
25, der eigenständige Bedeutung zukommt, wird ein 
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Hygieneartikel mit einem vorschlagsgemäßen absor-
bierenden Kern beansprucht. Auf alle Ausführungen 
zu dem vorschlagsgemäßen absorbierenden Kern 
darf verwiesen werden.

[0032] Anspruch 26 betrifft bevorzugte Ausgestal-
tungen des Hygieneartikels. Anspruch 27 betrifft 
Beinbündchen des Hygieneartikels, die eingesetzt 
werden können, um die vorschlagsgemäße Faltung 
des absorbierenden Kerns zu unterstützen. Diese 
sind also gerade in Kombination mit den vorschlags-
gemäßen faltungswirksamen Maßnahmen relevant.

[0033] Nach einer weiteren Lehre gemäß Anspruch 
28, der ebenfalls eigenständige Bedeutung 
zukommt, wird ein Herstellungsverfahren für einen 
vorschlagsgemäßen absorbierenden Kern bean-
sprucht. Auf alle Ausführungen zu dem vorschlags-
gemäßen absorbierenden Kern darf verwiesen wer-
den.

[0034] Wesentlich bei dem Herstellungsverfahren 
ist insbesondere die Herstellung der Kanäle und/o-
der Faltungsbahnen. Im Einzelnen wird dabei vorge-
schlagen, dass das körperseitige Deckblatt oder das 
körperferne Rückenblatt in eine mit einer Unterdruck-
quelle verbundene Form eingelegt wird, dass die 
Form mindestens einen Volumeneinsatz in Form 
der Kanäle und/oder Faltungsbahnen aufweist, 
dass auf das Deckblatt oder das Rückenblatt Saug-
material aufgebracht wird, dass im Bereich des Volu-
meneinsatzes weniger oder kein Saugmaterial auf-
gebracht wird oder das Saugmaterial im Bereich 
des Volumeneinsatzes von der Unterdruckquelle 
nicht oder weniger angesogen wird und so nicht 
oder weniger im Bereich des Volumeneinsatzes haf-
ten bleibt, vorzugsweise, dass die Form mittels einer 
Bürste abgebürstet wird, wodurch die Tiefe des 
Saugmaterials homogenisiert und der Volumenein-
satz, zumindest großteils, insbesondere vollständig, 
von Saugmaterial befreit wird, dass das Deckblatt, 
ggf. das Saugmaterial und das Rückenblatt miteinan-
der verbunden, insbesondere verklebt werden.

[0035] Ähnliche Herstellungsverfahren sind bei-
spielsweise aus der EP 3 342 386 A1 und der 
US 2015/0223991 A1 bekannt. Zur Erläuterung des 
Herstellungsverfahrens wird auf diese Schriften ver-
wiesen. Beide Schriften werden vorliegend durch 
Referenz einbezogen. Daraus nicht bekannt ist die 
Nutzung der Bürste.

[0036] Im Folgenden wird die Erfindung anhand 
einer lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden 
Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 eine Windel mit einem vorschlagsgemä-
ßen absorbierenden Kern,

Fig. 2 a) eine Windel mit vorschlagsgemäßem 
absorbierenden Kern im angelegten Zustand, 

b) im gefalteten Zustand ähnlich dem angele-
gten Zustand und c) dazu korrespondierend 
eine Windel-Hose,

Fig. 3 den Schichtaufbau einer Windel,

Fig. 4 einen absorbierenden Kern in Draufsicht 
und Seitenansicht,

Fig. 5 mehrere absorbierende Kerne in Drauf-
sicht mit unterschiedlichen Faltungsstrukturen 
und Kanalsystemen,

Fig. 6 weitere Faltungsstrukturen,

Fig. 7 den Faltungsstrukturen zugeordnete 
Prägelinien,

Fig. 8 die Faltungswirkung der Faltungsstruktu-
ren,

Fig. 9 mögliche Verklebungen des absorbieren-
den Kerns, insbesondere zwischen dem Deck-
blatt und der Schicht mit Saugmaterial,

Fig. 10 mögliche Verklebungen des absorbier-
enden Kerns, insbesondere zwischen dem 
Rückenblatt und der Schicht mit Saugmaterial,

Fig. 11 diverse Verjüngungen der Kanäle und/o-
der Faltungsbahnen und

Fig. 12 Kanäle mit Vergrößerung der Seitenflä-
che.

[0037] In der perspektivischen Ansicht gemäß Fig. 1 
ist beispielhaft eine Windel als Hygieneartikel 1 dar-
gestellt. Bezüglich weiterer bevorzugter Hygienearti-
kel 1 wird auf den einleitenden Teil der Beschreibung 
verwiesen. Besonders bevorzugt ist der Hygienearti-
kel 1 eine Baby- oder Kleinkinder-Windel. Einige 
bevorzugte Ausführungsbeispiele sind bezüglich 
der relativen und absoluten Abmessungen speziell 
auf die Anatomie von Babys und Kleinkindern abge-
stimmt.

[0038] Grundsätzlich kann der Hygieneartikel 1, ins-
besondere die Windel, ein flüssigkeitsdurchlässiges 
Topsheet 2 und ein flüssigkeitsundurchlässiges 
Backsheet 3 aufweisen. Das Topsheet 2 ist dabei 
im bestimmungsgemäßen Zustand des Hygienearti-
kels 1 körperseitig angeordnet und lässt entspre-
chend Körperflüssigkeiten durch, die der Hygienear-
tikel 1 aufnehmen soll. Das Backsheet 3 ist 
beispielsweise in Fig. 2 sichtbar.

[0039] Der Hygieneartikel 1 nimmt den im Folgen-
den im Fokus stehenden absorbierenden Kern 4 
auf. Dieser wiederum dient dazu, Körperflüssigkeiten 
aufzunehmen.

[0040] Der Hygieneartikel 1 nimmt den absorbieren-
den Kern 4 zwischen dem Topsheet 2 und dem Back-
sheet 4 auf. Weiterhin kann zwischen dem Topsheet 
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2 und dem absorbierenden Kern 4 eine Verteilerlage 
5 angeordnet sein.

[0041] Der Hygieneartikel 1 kann Befestigungsla-
schen 6 aufweisen, die an Seitenflügeln 7 des Hygie-
neartikels 1 angeordnet sind. Die Seitenflügel 7 kön-
nen mit dem Hygieneartikel 1, insbesondere dem 
Backsheet 3, verbunden, insbesondere verklebt, 
oder einstückig damit ausgeführt, sein. Die Befesti-
gungslaschen 6 können, wie in Fig. 2 a) gezeigt, 
zum gürtelartigen Verschließen des Hygieneartikels 
1, insbesondere der Windel, im Hüftbereich dienen. 
Wie Fig. 2 c) zeigt, sind jedoch durchaus auch 
andere Ausführungen für Hygieneartikel 1 und Win-
deln bekannt. Weitere Details des insbesondere als 
Windel ausgestalteten Hygieneartikels 1 wie der 
Schichtaufbau gemäß Fig. 3 werden im Folgenden 
noch erläutert.

[0042] Im Fokus steht nun der absorbierende Kern 
4. Der absorbierende Kern 4 bildet das Herzstück 
des Hygieneartikels 1 und trägt wesentlich zu dessen 
Funktion und Passform bei.

[0043] Der absorbierende Kern 4 weist ein körper-
seitiges Deckblatt 8, ein körperfernes Rückenblatt 9 
und eine zwischen dem Deckblatt 8 und dem 
Rückenblatt 9 angeordnete Schicht 10 mit Saugma-
terial auf.

[0044] Das Deckblatt 8 und/oder das Rückenblatt 9 
können Materialen aufweisen gewählt aus der Liste 
Polypropylen (PP), Polyethylenterephthalat (PET), 
Polyethylen (PET), Naturfasern, Chemiefasern aus 
natürlichen und/oder synthetischen Filamenten, 
Vliese, insbesondere Spinnvliese und kardierte 
Vliese, Lochfolien, Kombinationen aus Folien, insbe-
sondere Lochfolien, und Vlies. Die Vliese können 
jeweils thermisch verbunden, wasserstrahlverfestigt, 
mit Harz verbunden, als Nadelvlies ausgestaltet, mit 
Ultraschall verbunden oder durch Kombinationen 
daraus hergestellt sein. Hier und vorzugsweise 
weist das Deckblatt 8 und/oder das Rückenblatt 9 
ein Flächengewicht von 6 gsm bis 25 gsm auf.

[0045] Das Saugmaterial umfasst hier und vorzugs-
weise einen Superabsorber. Zusätzlich kann das 
Saugmaterial Zellstoff umfassen. Hier und vorzugs-
weise umfasst das Saugmaterial mindestens 50 
Gew.-%, vorzugsweise mindestens 60 Gew.-%, wei-
ter vorzugsweise mindestens 70 Gew.-%, und/oder 
höchstens 99 Gew.-%, vorzugsweise höchstens 90 
Gew.-%, Superabsorber und/oder höchstens 50 
Gew.-%, vorzugsweise höchstens 40 Gew.-%, weiter 
vorzugsweise höchstens 30 Gew.-%, und/oder min-
destens 1 Gew.-%, vorzugsweise mindestens 10 
Gew.-%, Zellstoff.

[0046] Die im Folgenden verwendeten geometri-
schen Bezeichnungen des absorbierenden Kerns 4 

werden anhand von Fig. 4 erläutert. Der absorbie-
rende Kern 4 weist eine Längsrichtung L mit einer 
longitudinalen Mittellinie X und zur Längsrichtung L 
orthogonale Breitenrichtung B auf. Die Längsrich-
tung L und die Breitenrichtung B spannen die Fläche 
des absorbierenden Kerns 4 in der Draufsicht auf 
und sind im angelegten Zustand etwa orthogonal 
zur Körperfläche des Trägers. Die Längsrichtung L 
entspricht dabei im angelegten Zustand der Richtung 
von vorne nach hinten beziehungsweise hinten nach 
vorne, während die Breitenrichtung B von Bein zu 
Bein zeigt. Hier und vorzugsweise ist der absorbie-
rende Kern 4 in Längsrichtung L länger als in Breiten-
richtung B.

[0047] Der absorbierende Kern 4 kann einen vorde-
ren Abschnitt 11, einen mittleren Abschnitt 12 und 
einen hinteren Anschnitt 13 entlang der Längsrich-
tung L aufweisen. Der mittlere Abschnitt 12 ist auch 
als crotch-Bereich bekannt. Wie sich im Folgenden 
noch ergeben wird, sind die Abschnitte 11, 12, 13 
funktional definiert und können entsprechend je 
nach absorbierendem Kern 4 unterschiedliche Län-
gen in Längsrichtung L aufweisen. Es ist auch so, 
dass in manchen Ausführungsformen die Grenze 
zwischen mittlerem Abschnitt 12 und vorderem 
Abschnitt 11 oder hinterem Abschnitt 13 funktional 
offengelassen ist. In diesen Fällen kommt es darauf 
jedoch auch nicht an.

[0048] Gemäß der vorschlagsgemäßen Lehre weist 
der absorbierende Kern 4 im vorderen und/oder im 
hinteren Abschnitt 11, 13 mindestens eine Faltungs-
struktur 14 auf. Hier und vorzugsweise weist der 
absorbierende Kern 4 im vorderen und im hinteren 
Abschnitt 11, 13 jeweils eine Faltungsstruktur 14 
auf. Beispielhafte Faltungsstrukturen 14 finden sich 
insbesondere in den Fig. 5 und Fig. 6. Die Faltungs-
struktur 14 oder die Faltungsstrukturen 14 kann 
beziehungsweise können U-förmig ausgestaltet 
sein. So oder so unterstützt die Faltungsstruktur 14, 
gegebenenfalls jeweils, eine körperadaptierte Fal-
tung des absorbierenden Kerns 14 und somit insbe-
sondere des Hygieneartikels 1. Diverse Ausgestal-
tungen und Kombinationen der Faltungsstruktur 14 
werden im Folgenden noch erläutert.

[0049] Die Faltungsstruktur 14 weist eine Längser-
streckung E auf, die den vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt 11, 13 des absorbierenden Kerns 4, insbe-
sondere jeweils, definiert. Sofern nur vorne oder nur 
hinten eine Faltungsstruktur 14 vorgesehen ist, bleibt 
die Definition des jeweils anderen Abschnitts 11, 13 
gegebenenfalls offen. Wird dieser Abschnitt 11, 13 
nicht durch andere Merkmale definiert, kommt es 
darauf jedoch auch nicht an. Die Abschnitte 11, 12, 
13 sind insofern nur notwendig, um die relative Lage 
diverser Merkmale zueinander zu beschreiben. Wie 
in Fig. 4 beispielsweise ersichtlich ist, definiert die 
Längserstreckung E der Faltungsstruktur 14 jeweils 
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die Grenze des vorderen beziehungsweise hinteren 
Abschnitts 11, 13 zum mittleren Abschnitt 12 nicht 
aber dessen Ende nach außen in Längsrichtung L.

[0050] Der mittlere Abschnitt 12 schließt sich an den 
vorderen Abschnitt 11 und an den hinteren Abschnitt 
13 an. Der mittlere Abschnitt 12 umfasst zumindest 
eine in Breitenrichtung B verlaufende transversale 
Mittellinie Y des absorbierenden Kerns 4. Im 
Umkehrschluss liegen daher der vordere und der hin-
tere Abschnitt 11, 13 jeweils beidseits der transver-
salen Mittellinie Y des absorbierenden Kerns 4. 
Daraus folgt auch, dass die Faltungsstruktur 14 sich 
entlang der Längsrichtung L nicht durch die in Brei-
tenrichtung B verlaufende Mittellinie Y des absorbier-
enden Kerns 4 erstreckt.

[0051] Die longitudinale Mittellinie X und die trans-
versale Mittellinie Y teilen den absorbierenden Kern 
4 jeweils in zwei gleichgroße Teilabschnitte in Brei-
tenrichtung B bzw. Längsrichtung L. Beide sind 
orthogonal zueinander.

[0052] Weiterhin ist bei der vorschlagsgemäßen 
Lehre vorgesehen, dass der absorbierende Kern 4 
ein Kanalsystem 15 mit mindestens einem Kanal 16 
aufweist. Das Kanalsystem 15 dient zur Flüssigkeits-
verteilung entlang der Längsrichtung L. Hier und vor-
zugsweise weist das Kanalsystem 15 genau einen 
Kanal 16 auf.

[0053] Der mindestens eine Kanal 16 erstreckt sich 
durch mindestens einen die transversale Mittellinie Y 
umfassenden Teil des mittleren Abschnitts 12. Der 
Kanal 16 kann dabei verbunden oder abschnitts-
weise getrennt ausgestaltet sein. Dabei ist insbeson-
dere auch denkbar, dass auf Höhe der transversalen 
Mittellinie Y gerade ein Abschnitt des Kanals 16 liegt, 
in dem kein Kanal vorhanden ist. Der Kanal 16 weist 
jedoch entlang mindestens 50% seiner Länge tat-
sächlich Kanalstücke auf. Vorzugsweise weist er ent-
lang mindestens 75%, weiter vorzugsweise mindes-
tens 90% seiner Länge Kanalstücke auf.

[0054] Insbesondere können auch zwei, vorzugs-
weise parallele, Kanäle 16 vorgesehen sein, die 
sozusagen einen platten Schiffsrumpf bilden. Diese 
sind vorzugsweise beide innerhalb der mittleren 30% 
der Breite des absorbierenden Kerns 4 angeordnet.

[0055] Alle Ausführungen zur Breite des absorbier-
enden Kerns 4 können sich auch alternativ auf, ggf. 
nur, die Breite der Schicht 10 mit Saugmaterial bezie-
hen. Es kann also insbesondere vorgesehen sein, 
dass das Deckblatt 8 und das Rückenblatt 9 recht-
eckig sind und aus funktionalen Gründen nur die 
Schicht 10 mit Saugmaterial wie in den Figuren 
gezeigt und noch erläutert wird variierende Breiten 
aufweist.

[0056] Wesentlich bei der vorschlagsgemäßen 
Lehre ist nun, dass die Faltungsstruktur 14 im vorde-
ren und/oder hinteren Abschnitt 11, 13 mindestens 
zwei longitudinale Faltungsbahnen 17 und zwei 
schiefe Faltungsbahnen 18 aufweist. Vorzugsweise 
sind diese alle miteinander verbunden. Hier und vor-
zugsweise ist je eine longitudinale Faltungsbahn 17 
und je eine schiefe Faltungsbahn 18 beidseits der 
longitudinalen Mittellinie X angeordnet.

[0057] Die schiefen Faltungsbahnen 18 im vorderen 
und/oder hinteren Abschnitt 11, 13 sind in Breiten-
richtung B zwischen den longitudinalen Faltungsbah-
nen 17 angeordnet. Das schließt nicht aus, dass sich 
weitere schiefe Faltungsbahnen ausgehend von den 
longitudinalen Faltungsbahnen 17 nach außen 
erstrecken. Diese sind dann jedoch nicht mehr Teil 
der beschriebenen schiefen Faltungsbahnen 18. 
Die schiefen Faltungsbahnen 18 erstrecken sich 
jeweils in die mittleren 10% der Breite des absorbier-
enden Kerns 4. Wie noch beschrieben wird, treffen 
sie sich insbesondere in der Mitte des absorbieren-
den Kerns 4.

[0058] Bei der vorschlagsgemäßen Lehre ist weiter-
hin wesentlich, dass die longitudinalen Faltungsbah-
nen 17 im vorderen und/oder hinteren Abschnitt 11, 
13 sich in Längsrichtung L ausgehend von den schie-
fen Faltungsbahnen 18 von der Mitte des absorbier-
enden Kerns 4 weg erstrecken. Auch dabei gilt, dass 
weitere longitudinale Faltungsbahnen sich in Rich-
tung der Mitte des absorbierenden Kerns 4 an die 
schiefen Faltungsbahnen 18 anschließen können, 
diese dann jedoch nicht Teil der beschriebenen lon-
gitudinalen Faltungsbahnen 17 sind. Es ist damit so, 
dass sich die Längserstreckung E der Faltungsstruk-
tur 14 auf der Seite der Mitte des absorbierenden 
Kerns 4 und somit die Definition des vorderen bezie-
hungsweise hinteren Abschnitts 11, 13 durch die 
schiefen Faltungsbahnen 18 und deren Erstreckung 
in Richtung der Mitte des absorbierenden Kerns 4 
ergibt.

[0059] Wesentlich bei der vorschlagsgemäßen 
Lehre ist außerdem, dass die longitudinalen Falt-
ungsbahnen 17 im vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt 11, 13 jeweils zumindest abschnittsweise 
einen Winkel α von höchstens 30° gegenüber der 
longitudinalen Mittellinie X aufweisen und die schie-
fen Faltungsbahnen 18 im vorderen und/oder hint-
eren Abschnitt 11, 13 jeweils, zumindest abschnitts-
weise einen Winkel β von 30° bis 60° gegenüber der 
longitudinalen Mittellinie X aufweisen. Der Winkel α 
der Faltungsbahnen 17, 18 gegenüber der longitudi-
nalen Mittellinie X ist dabei so definiert, dass eine 
Linie parallel zur longitudinalen Mittellinie X einen 
Winkel von 0° aufweist und orthogonal dazu einen 
Winkel von 90°. Hier und vorzugsweise verlaufen 
die longitudinalen Faltungsbahnen 17 und/oder die 
schiefen Faltungsbahnen 18 von der longitudinalen 
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Mittellinie aus nach außen. Der Einfachheit halber 
sind die Winkel nur in Fig. 4 einmal dargestellt. Der 
Winkel α der longitudinalen Faltungsbahn 17 beträgt 
dabei etwa 0° und der Winkel β der schiefen Falt-
ungsbahnen 18 etwa 45 °.

[0060] Es wird darauf hingewiesen, dass hier auch 
diverse Effekte und Merkmale in Kombination mit der 
vorschlagsgemäßen Lehre beschrieben werden, die 
für sich auch eigenständige Relevanz aufweisen und 
nicht mit der vorschlagsgemäßen Lehre kombiniert 
werden müssen. Ausdruck findet dies zum Beispiel 
in der Fig. 6 d) und der Fig. 7 e), die jeweils nur 
eine longitudinale Faltungsbahn 17 aufweisen, die 
außerdem nicht zu den longitudinalen Faltungsbah-
nen 17 der vorschlagsgemäßen Lehre korrespon-
diert. Diese Figuren fallen daher nicht unter die 
Ansprüche. Dennoch weisen sie ähnliche Faltung-
seffekte wie die vorschlagsgemäße Lehre auf und 
sind mit anderen Merkmalen kombinierbar.

[0061] Die Faltungseffekte der vorschlagsgemäßen 
Lehre wurden im einleitenden Teil der Beschreibung 
bereits angerissen und werden im Folgenden 
anhand der Ausführungsbeispiele noch näher erläu-
tert.

[0062] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen diverse Ausge-
staltungen von Faltungsstrukturen 14. Wiederkeh-
rend ist dabei die bevorzugte U-Form. Auch gezeigt 
ist, dass die Faltungsstruktur 14 nur einseitig ange-
ordnet sein kann. Ebenso bevorzugt, ist, dass die 
Faltungsstrukturen 14 vorn und hinten voneinander 
unterschiedlich sein können. Dabei kann auch vorge-
sehen sein, dass nur eine der Faltungsstrukturen 14 
nach der beschriebenen vorschlagsgemäßen Lehre 
ausgestaltet ist. Dies kann dem Umstand Rechnung 
tragen, dass die menschliche Anatomie vorne und 
hinten unterschiedlich ist.

[0063] In Anbetracht der Größenverhältnisse eines 
üblichen absorbierenden Kerns 4 im Verhältnis zur 
Anatomie und unter Berücksichtigung des Umstan-
des, dass der mittlere Abschnitt 12 zumeist länger 
als der vordere und der hintere Abschnitt 11, 13 
sein wird, ist vorzugsweise vorgesehen, dass die 
Längserstreckung E der Faltungsstruktur 14 höchs-
tens 80%, vorzugsweise höchstens 50%, weiter vor-
zugsweise höchstens 30%, der Länge des mittleren 
Abschnitts 12 und/oder des Kanals 16 beträgt.

[0064] In diversen bevorzugten Ausführungsbei-
spielen sind die schiefen Faltungsbahnen 18 konvex 
geschwungen. So wird ein sanftes Auslaufen der Fal-
tung in den äußeren Bereichen des absorbierenden 
Kerns 4 ermöglicht. Weiterhin entspricht die Konve-
xität der menschlichen Anatomie.

[0065] Vorzugsweise werden die Faltungsbahnen 
17, 18 im vorderen und/oder hinteren Abschnitt 11, 

13 jeweils durch einen Kanal gebildet. Es kann also 
vorgesehen sein, dass alle in den Fig. 5 und Fig. 6 
gezeigten Faltungsbahnen 17, 18 Kanäle sind. 
Bevorzugt ist dabei, dass die Kanäle im vorderen 
und/oder hinteren Abschnitt 11, 13 jeweils miteinan-
der und dem mindestens einen Kanal 16 im mittleren 
Abschnitt 12 flüssigkeitsleitend kommunizieren, ins-
besondere verbunden sind. So kann ein Flüssigkeits-
transfer zwischen dem vorderen Abschnitt 11 und/o-
der dem hinteren Abschnitt 13 und dem mittleren 
Abschnitt 12 erreicht werden. Dieser Flüssigkeits-
transfer kann zum einen so ausgestaltet sein, dass 
sich Flüssigkeit vor allem im mittleren Abschnitt 12 
sammelt und andererseits so, dass bei Eintritt größe-
rer Flüssigkeitsmengen diese in den vorderen und/o-
der hinteren Abschnitt 11, 13 ausweichen können.

[0066] Wie noch erläutert wird, weist der mittlere 
Abschnitt 12 vorzugsweise mehr Saugmaterial, ins-
besondere mehr Superabsorber, auf. Aus Gründen 
des Tragekomforts und insbesondere des Liege-
komforts kann es beabsichtigt sein, im vorderen 
und/oder hinteren Abschnitt 11, 13 weniger Flüssig-
keit oder erst zu einem späteren Zeitpunkt Flüssig-
keit zu sammeln. Um ein Laufen der Flüssigkeit 
gerade im Liegen in den vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt 11, 13 zu verhindern, kann eine noch zu 
erläuternde Ventilfunktion vorgesehen sein. Es wird 
darauf hingewiesen, dass diese Ventilfunktion in 
allen Ausführungsformen eigene Relevanz aufweist.

[0067] Insbesondere bezüglich der Faltung sind hier 
und vorzugsweise genau zwei oder genau drei longi-
tudinale Faltungsbahnen 17 vorgesehen.

[0068] Ein Kanal ist hier definiert als ein Bereich, der 
eine höhere Fließgeschwindigkeit und/oder eine 
höhere Fließkapazität für Flüssigkeiten in Längsrich-
tung aufweist. Vorzugsweise ist der Kanal im 
Wesentlichen oder vollständig frei von Superabsor-
ber und/oder dem Saugmaterial. Hier und vorzugs-
weise sind im Kanalbereich das Deckblatt 8 und 
das Rückenblatt 9 fest miteinander verbunden. Vor-
zugsweise lösen sich das Deckblatt 8 und das 
Rückenblatt 9 im normalen Gebrauch im Bereich 
der Kanäle nicht voneinander. Das Deckblatt 8 und 
das Rückenblatt 9 können miteinander verklebt 
oder auch thermisch oder durch Ultraschallschwei-
ßen verbunden sein. Im Querschnitt sind die Kanäle 
in Fig. 8 zu sehen.

[0069] Im Folgenden werden Ausgestaltungen der 
longitudinalen Faltungsbahnen 17 näher erläutert.

[0070] Es kann vorgesehen sein, dass die longitudi-
nalen Faltungsbahnen 17 im vorderen und/oder hint-
eren Abschnitt 11, 13 jeweils zumindest über 50% 
ihrer Längserstreckung, vorzugsweise über 80% 
ihrer Längserstreckung, einen Winkel α von höchs-
tens 20°, vorzugsweise höchstens 10°, weiter vor-
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zugsweise höchstens 5°, gegenüber der longitudina-
len Mittellinie X aufweisen.

[0071] Zusätzlich oder alternativ kann vorgesehen 
sein, dass die longitudinalen Faltungsbahnen 17 im 
vorderen und/oder hinteren Abschnitt 11, 13 konvex 
mit einem abnehmenden Winkel α ausgestaltet sind. 
Sie können dabei insbesondere wie in den Figuren 
gezeigt parallel zur longitudinalen Mittellinie X aus-
laufen.

[0072] Wie bereits erwähnt, können die longitudina-
len Faltungsbahnen 17 und/oder die schiefen Falt-
ungsbahnen 18 im vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt 11, 13 beidseits der longitudinalen Mittelli-
nie X angeordnet sein und vorzugsweise in Breiten-
richtung B und Längsrichtung L von der Mitte des 
absorbierenden Kerns 4 nach außen verlaufen.

[0073] Es kann vorgesehen sein, dass die longitudi-
nalen Faltungsbahnen 17 im vorderen und/oder hint-
eren Abschnitt 11, 13 vollständig innerhalb der mitt-
leren 70% der Breite des absorbierenden Kerns 4, 
vorzugsweise innerhalb der mittleren 50% der Breite 
des absorbierenden Kerns 4, weiter vorzugsweise 
innerhalb der mittleren 40% der Breite des absorbier-
enden Kerns 4 angeordnet sind.

[0074] Im Folgenden wird ein Aspekt der bereits 
erwähnten Ventilfunktion näher erläutert. Diese Ven-
tilfunktion sorgt zum einen dafür, dass Flüssigkeit 
zwischen den verschiedenen Abschnitten 11, 12, 13 
unter manchen Umständen langsamer ausgetauscht 
wird und zum anderen dafür, dass sie dennoch unter 
manchen Umständen schneller ausgetauscht wird, 
als wenn keine Kanäle vorhanden wären. Sie kann 
insbesondere im Liegen des Trägers durch eine 
scharfe Faltkante noch unterstützt werden und so 
ein Auslaufen oder eine Ansammlung von Flüssigkeit 
im vorderen und/oder hinteren Abschnitt 11, 13 ver-
hindern oder reduzieren.

[0075] Insbesondere zur Erzielung dieser Ventil-
funktion kann es vorgesehen sein, dass eine oder 
mehrere Faltungsbahnen 17, 18 und/oder Kanäle 
16 eine sich verjüngende Breite in einem Bereich 
aufweisen, in dem die jeweilige Faltungsbahn 17, 
18 beziehungsweise der jeweilige Kanal 16 mit 
einer weiteren Faltungsbahn 17, 18 und/oder einem 
weiteren Kanal 16 verbunden ist. Diesbezüglich wird 
auf Fig. 11 verwiesen. Dort ist eine Faltungsstruktur 
14 mit unterschiedlichen Verjüngungen im Bereich 
der Faltungsbahnen 17, 18 und/oder des Kanals 16 
dargestellt. Diese Verjüngung kann neben der Ventil-
funktion, die sich durch den weniger breiten Kanal 
ergibt, dazu führen, dass gerade im Liegen der 
absorbierende Kern 4 und insbesondere die Windel 
eine scharfe Knickkante ausbildet, die Flüssigkeit 
großteils stoppt. Vorzugsweise ist diese Knickkante 
bei stehender Nutzung des absorbierenden Kerns 

4, und insbesondere der Windel, weniger scharf aus-
gebildet oder gar nicht vorhanden. So können also 
unterschiedliche Faltungseigenschaften mit einer 
Faltungsstruktur 14 und/oder gegebenenfalls deren 
Anbindung an den Kanal 16 erreicht werden. Natür-
lich ist auch denkbar, die Verjüngungen an anderen 
Stellen anzuordnen, um dort Ventilfunktionen zu 
erzielen. Verstärkt wird die Ventilfunktion dadurch, 
dass das Saugmaterial im nassen Zustand die ver-
jüngten Bereiche zuquillt.

[0076] Wie in Fig. 11 dargestellt, ist vorzugsweise 
vorgesehen, dass die Faltungsstruktur 14 im vorde-
ren und/oder hinteren Abschnitt 11, 13 einen Knoten-
punkt 19 aufweist, an dem der Kanal 16 und die 
schiefen Faltungsbahnen 18 miteinander verbunden 
sind und dass eine oder mehrere der schiefen Falt-
ungsbahnen 18 und/oder der Kanal 16 sich zu dem 
Knotenpunkt 19 hin verjüngt oder innerhalb von 20 
mm, vorzugsweise 10 mm Abstand zu Knotenpunkt 
19 einen Bereich mit sich verjüngender oder verjüng-
ter Breite aufweist.

[0077] Hier und vorzugsweise ist der Knotenpunkt 
19 im Verhältnis zu den Abmessungen des absor-
bierenden Kerns 4 derart angeordnet, dass eine Ver-
bindungslinie vom Knotenpunkt 19 zu beiden äuße-
ren Ecken des zugehörigen Abschnitts, also des 
vorderen oder hinteren Abschnitts 11, 13, jeweils 
einen Winkel kleiner als 40°, vorzugsweise kleiner 
als 30°, weiter vorzugsweise kleiner als 22,5°, und/o-
der größer als 15°, vorzugsweise größer als 20°, 
gegenüber der longitudinalen Mittellinie X aufweist. 
Ebenfalls bevorzugt ist, dass die Verbindungslinie 
durch ein Ende der jeweiligen longitudinalen Falt-
ungsbahn oder innerhalb von 10 mm, vorzugsweise 
5mm, an diesem vorbei verläuft.

[0078] Im Folgenden werden bevorzugte Ausgestal-
tungen der schiefen Faltungsbahn 18 weiter erläu-
tert.

[0079] Es kann vorgesehen sein, dass die schiefen 
Faltungsbahnen 18 im vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt 11, 13 sich jeweils in die mittleren 5% der 
Breite des absorbierenden Kerns 4 erstrecken, vor-
zugsweise sich in der Mitte der Breite des absorbier-
enden Kerns 4 treffen und dort verbunden sind. 
Zusätzlich oder alternativ kann vorgesehen sein, 
dass die schiefen Faltungsbahnen 18 im vorderen 
und/oder hinteren Abschnitt 11, 13 jeweils einen 
transversalen Abschnitt 18a aufweisen, der einen 
Winkel größer 60° gegenüber der longitudinalen Mit-
tellinie X aufweist. Vorzugsweise verläuft der trans-
versale Abschnitt 18a höchstens innerhalb der mitt-
leren 10%, vorzugsweise innerhalb der mittleren 5%, 
und/oder mindestens innerhalb der mittleren 3%, 
vorzugsweise der mittleren 5%, der Breite des absor-
bierenden Kerns 4. Auch dieser transversale 
Abschnitt 18a kann ähnlich wie die Verjüngungen 
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zur Ventilfunktion, insbesondere durch Bilden einer 
Knickkante im Liegen, beitragen. Es kann auch vor-
gesehen sein, dass ein transversaler Abschnitt 18a 
alleine vorgesehen ist oder in Kombination mit ande-
ren Abschnitten, die nicht im Bereich 30° bis 60° ver-
laufen. Im letzten Fall ist der transversale Abschnitt 
18a dann kein Teil einer vorschlagsgemäßen schie-
fen Faltungsbahn 18.

[0080] Es kann vorgesehen sein, dass die schiefen 
Faltungsbahnen 18 im vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt 11, 13 jeweils zumindest abschnittsweise 
einen Winkel β von 40° bis 50° gegenüber der longi-
tudinalen Mittellinie X aufweisen. Bevorzugt ist 
dabei, dass die schiefen Faltungsbahnen 18 im vor-
deren und/oder hinteren Abschnitt 11, 13 zumindest 
teilweise in einem Winkel β von 45° zur longitudina-
len Mittellinie X von der Mitte des absorbierenden 
Kerns 4 in Längsrichtung L und Breitenrichtung B 
nach außen verlaufen.

[0081] Besonders bevorzugt ist es so, dass die 
schiefen Faltungsbahnen 18 einen Abschnitt aufwei-
sen, der sich in die mittleren 10%, vorzugsweise 5%, 
der Breite des absorbierenden Kerns 4 erstreckt und 
der innerhalb dieser 10%, vorzugsweise 5%, in dem 
Winkel von 30° bis 60°, vorzugsweise 40° bis 50°, 
weiter vorzugsweise 45°, zur longitudinalen Mittelli-
nie X verläuft und/oder mit einem derartigen Winkel 
auf der zur longitudinalen Mittellinie X weisenden 
Seite beginnt.

[0082] Die Vorteile der vorschlagsgemäßen Falt-
ungsstrukturen 14 insbesondere in Kombination mit 
dem Kanal 16 sind anhand einer anatomischen 
Betrachtung evident. Die menschliche Anatomie 
weist im vorderen Leistenbereich die regio pubica 
flankiert von je einer regio inguinalis auf. In diesem 
Bereich ist eine trapezförmige Form des Hygienear-
tikels 1 anatomisch angepasst. Die vorschlagsgemä-
ßen longitudinalen Faltungsbahnen 17 können diese 
Trapezform herstellen. Anatomisch weiter unten 
(kaudal) folgt der Penis oder die Vagina. In diesem 
Bereich und weiter bis nach hinten ist eine Aufteilung 
in zwei Bereiche, die Beulen nach außen oder nach 
innen, gegebenenfalls auch beides, ermöglicht, vor-
teilhaft. Alternativ kann die Faltungsstruktur 14 auch 
in diesem Bereich angeordnet sein und so eine Tra-
pez-Form oder invertierte Trapez-Form bilden.

[0083] Der Übergang zwischen den Formen wird 
über die schiefen Faltungsbahnen 18 erzielt. Dabei 
sollen möglichst Verwerfungen vermieden werden. 
Im hinteren Abschnitt 13 kann die Faltungsstruktur 
14 so ausgelegt sein, dass sie mittig ein Ausbeulen 
nach innen und/oder ein flächiges Anliegen an die 
glutealen Regionen ermöglicht. Auch hier ist entspre-
chend ein Übergang vorteilhaft. Es ist somit ersicht-
lich, dass auch im vorderen Abschnitt 11 und im hint-
eren Abschnitt 13 unterschiedliche 

Faltungsstrukturen 14 vorgesehen sein können. 
Denkbar ist, im vorderen Abschnitt 11 eine U-förmige 
Faltungsstruktur und/oder im hinteren Abschnitt 13 
eine breitere C-förmige Faltungsstruktur 14 vorzuse-
hen. Eine weitere, mittige, longitudinale Faltungs-
bahn 17 kann zur Anpassung an die männliche Ana-
tomie und/oder im hinteren Abschnitt 13 verwendet 
werden.

[0084] Wie beispielsweise in den Fig. 5 e) und f) dar-
gestellt, kann vorgesehen sein, dass der absorbie-
rende Kern im vorderen und/oder im hinteren 
Abschnitt 11, 13 eine weitere longitudinale Faltungs-
bahn 17 aufweist, die eine Verlängerung des Kanals 
16 im mittleren Abschnitt 12 bildet.

[0085] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die 
longitudinalen Faltungsbahnen 17 im vorderen 
und/oder hinteren Abschnitt 11, 13 nur genau einmal 
miteinander verbunden sind. Diese Verbindung kann 
über die schiefen Faltungsbahnen 18 vorgesehen 
sein.

[0086] Auch kann vorgesehen sein, dass die longi-
tudinalen und/oder die schiefen Faltungsbahnen 17, 
18 im vorderen und/oder hinteren Abschnitt 11, 13 
symmetrisch zur longitudinalen Mittellinie X angeord-
net sind.

[0087] Sofern das Kanalsystem 15 mehrere Kanäle 
16 aufweist, kann auch vorgesehen sein, dass diese 
Kanäle 16 symmetrisch zur longitudinalen Mittellinie 
X angeordnet sind.

[0088] Wie bereits erwähnt, ergibt sich die Definition 
der Abschnitte 11, 12, 13 funktional. Nichtsdestotrotz 
ist vorzugsweise vorgesehen, dass der mittlere 
Abschnitt 12 mindestens 25%, vorzugsweise min-
destens 35%, der Längserstreckung des absorbier-
enden Kerns 4 und/oder höchstens 60%, vorzugs-
weise höchstens 50%, der Längserstreckung des 
absorbierenden Kerns 4 ausmacht. Zusätzlich oder 
alternativ kann vorgesehen sein, dass der vordere 
Abschnitt 11 und/oder der hintere Abschnitt 13 min-
destens 20%, vorzugsweise mindestens 25%, und/o-
der höchstens 35%, vorzugsweise höchstens 30%, 
der Längserstreckung des absorbierenden Kerns 4 
ausmacht. Vorzugsweise kann, wie ersichtlich, vor-
gesehen sein, dass der mittlere Abschnitt 12 jeweils 
an dem Knotenpunkt 19 endet.

[0089] Hier und vorzugsweise ist vorgesehen, dass 
der absorbierende Kern 4 im vorderen Abschnitt 11 
und im hinteren Abschnitt 13 einen Bereich in Längs-
richtung L aufweist, in dem keine Faltungsstrukturen 
14 und Kanäle 16 vorgesehen sind.

[0090] Es kann vorgesehen sein, dass der absorbie-
rende Kern 4 eine rechteckige Form aufweist. Wie 
aus den Figuren ersichtlich, ist es hier und vorzugs-
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weise jedoch so, dass der absorbierende Kern 4 in 
Längsrichtung L mittig einen verjüngten Bereich auf-
weist. Auch dies kann den Tragekomfort erhöhen, da 
zwischen den Beinen weniger Platz in die Breite vor-
handen ist.

[0091] In einer bevorzugten Ausführungsform sind 
die Faltungsstrukturen 14 und das Kanalsystem 15 
in ihren Erstreckungen in Längsrichtung L und Brei-
tenrichtung B so ausgestaltet, dass das kleinstmög-
liche Rechteck, das um die Faltungsstruktur oder 
Faltungsstrukturen 14 und das Kanalsystem 15 
angeordnet werden kann (bounding box), eine Flä-
che von höchstens 40%, vorzugsweise höchstens 
30%, und/oder mindestens 15%, vorzugsweise min-
destens 20%, weiter vorzugsweise etwa 25%, der 
Gesamtfläche des absorbierenden Kerns 4 aus-
macht.

[0092] Es kann vorgesehen sein, dass der absorbie-
rende Kern 4 in einem Teil des vorderen Abschnitts 
11 und/oder in einem Teil des hinteren Abschnitts 13 
breiter entlang der Breitenrichtung B ist als in einem 
Teil des mittleren Abschnitts 12, vorzugsweise breiter 
als der breiteste Teil des mittleren Abschnitts 12. Vor-
zugsweise ist es außerdem so, dass der absorbie-
rende Kern 4 in einem Abschnitt im hinteren 
Abschnitt 13 breiter als der breiteste Teil im vorderen 
Abschnitt 11 ist. Gerade bei Rückenschläfern wird so 
effektiver ein Auslaufen verhindert. Weiterhin ist es 
vorzugsweise so, dass der hintere Abschnitt 13 über-
all breiter als der mittlere Abschnitt 12 ist, und/oder, 
dass der vordere Abschnitt 11 überall breiter als der 
mittlere Abschnitt 12 ist, und/oder, dass der absorbie-
rende Kern 4 im vorderen und mittleren und hinteren 
Abschnitt 11, 12, 13 jeweils im Wesentlichen eine 
konstante Breite und zwischen den unterschiedli-
chen Breiten Übergänge aufweist. Besondere eigen-
ständige Relevanz kommt hier beispielsweise auch 
der Kombination aus unterschiedlichen Breiten und 
Tiefen des absorbierenden Kerns 4 insbesondere in 
Kombination mit der Ventilfunktion zu.

[0093] Hier und vorzugsweise weist der vordere 
Abschnitt 11 über zumindest 50% seiner Länge, vor-
zugsweise mindestens 80% seiner Länge eine Breite 
von höchstens 110 mm und/oder mindestens 90 mm, 
vorzugsweise 100 mm auf. Der mittlere Abschnitt 12 
weist hier und vorzugsweise über zumindest 30% 
seiner Länge, vorzugsweise mindestens 50% seiner 
Länge eine Breite von mindestens 82 mm und/oder 
höchstens 102 mm, vorzugsweise 92 mm auf. Der 
hintere Abschnitt 13 weist hier und vorzugsweise 
über zumindest 50% seiner Länge, vorzugsweise 
mindestens 80% seiner Länge eine Breite von 
höchstens 115 mm und/oder mindestens 95 mm, vor-
zugsweise 105 mm auf.

[0094] Auch die Breiten der Faltungsbahnen 17, 18 
und Kanäle 16 tragen zur vorschlagsgemäßen Funk-

tion bei. Dabei ist es vorzugsweise so, dass die Falt-
ungsbahnen 17, 18 im vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt 11, 13 und/oder der Kanal 16 im mittleren 
Abschnitt 12 zumindest teilweise, insbesondere 
durchgehend, eine Breite von mindestens 4 mm, vor-
zugsweise mindestens 6 mm, und/oder höchstens 
12 mm, vorzugsweise höchstens 10 mm, weiter vor-
zugsweise etwa 8 mm aufweist. Zusätzlich oder 
alternativ können die Faltungsbahnen 17, 18 im vor-
deren und/oder hinteren Abschnitt 11, 13 und/oder 
der Kanal 16 im mittleren Abschnitt 12 zumindest teil-
weise, insbesondere durchgehend, eine Breite von 3 
% bis 15 %, vorzugsweise 5 % bis 10 %, der Breite 
des absorbierenden Kerns 4 an der jeweiligen Stelle 
aufweisen.

[0095] Die Breite der Kanäle 16 beziehungsweise 
Faltungsbahnen 17, 18 wird dabei senkrecht zu 
deren Orientierung gemessen.

[0096] Mit Blick auf Fig. 4 und wie bereits angedeu-
tet kann vorgesehen sein, dass der absorbierende 
Kern außerhalb der Faltungsbahnen 17, 18 und 
Kanäle 16 eine Tiefe T, insbesondere eine Tiefe T 
der Schicht 10 mit Saugmaterial oder des gesamten 
absorbierenden Kerns 4, orthogonal zur Längsrich-
tung L und zur Breitenrichtung B aufweist und dass 
die Tiefe T in Breitenrichtung B konstant ist und/oder 
in Längsrichtung L variiert. Die Tiefe T ist dabei im 
vorderen Abschnitt 11 und/oder hinteren Abschnitt 
13 im Mittel geringer als im mittleren Abschnitt 12. 
Die Kanäle 16 können genutzt werden, um Flüssig-
keit zwischen Regionen mit unterschiedlicher Tiefe T 
zu verteilen.

[0097] Vorzugsweise ist es so, dass der absorbie-
rende Kern 4 in Längsrichtung Zonen 20 mit unter-
schiedlicher spezifischer Kapazität aufweist. Bevor-
zugt ist dabei, dass zwischen mindestens zwei, 
insbesondere allen, der Zonen 20 mit unterschiedli-
cher spezifischer Kapazität eine Übergangszone 21 
mit graduell abnehmender beziehungsweise 
zunehmender spezifischer Kapazität angeordnet ist. 
Ob die spezifische Kapazität abnimmt oder zunimmt, 
ist dabei nur eine Frage der Betrachtungsrichtung.

[0098] Unter dem Begriff „spezifische Kapazität“ 
wird dabei die Kapazität des absorbierenden Kerns, 
gebildet insbesondere durch das Saugmaterial und 
insbesondere den Superabsorber, an einer Position 
verstanden. Diese wird gebildet durch die Füllmenge 
insbesondere des Superabsorbers, dessen Dichte 
und die Tiefe T des absorbierenden Kerns, wobei 
diese miteinander zusammenhängen. Ausgedrückt 
werden kann die spezifische Kapazität in ml/cm2, 
wobei die Milliliter pro Quadratzentimeter Flüssigkeit 
gemeint sind die aufgenommen werden können.

[0099] Hier und vorzugsweise wird die Änderung 
der spezifischen Kapazität, insbesondere nur, durch 
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eine Veränderung der Tiefe T erzielt. Immer wenn 
eine spezifische Kapazität angesprochen wird, kann 
in einer bevorzugten Ausführungsform damit also 
auch die Tiefe T gemeint sein.

[0100] Mindestens eine der Übergangszonen 21, 
vorzugsweise mindestens zwei der Übergangszonen 
21, können sanfte Übergangszonen 21 mit einer 
Länge in Längsrichtung L von mindestens 10 mm, 
vorzugsweise mindestens 15 mm, weiter vorzugs-
weise mindestens 20 mm, und/oder mit einer Länge 
von mindestens 1%, weiter vorzugsweise mindes-
tens 2%, weiter vorzugsweise mindestens 4%, der 
Länge in Längsrichtung L des absorbierenden 
Kerns 4 sein. Wie in Fig. 4 ersichtlich, sind die Über-
gangszonen 21 mit Änderungen der Faltung des 
absorbierenden Kerns 4 synchronisiert.

[0101] Es kann vorgesehen sein, dass mindestens 
eine Zone 20 jeweils dem vorderen und/oder dem 
hinteren und/oder dem mittleren Abschnitt 11, 13, 
12 zugeordnet ist. Zusätzlich oder alternativ kann 
die Grenze zwischen vorderem und mittlerem 
Abschnitt 11, 12 und oder zwischen hinterem und 
mittlerem Abschnitt 13, 12 innerhalb einer, insbeson-
dere sanften, Übergangszone 21 liegen. Auch kann 
vorgesehen sein, dass die mittlere spezifische Kapa-
zität einer, insbesondere sanften, Übergangszone 
21, insbesondere jeweils, in Längsrichtung L inner-
halb der Längserstreckung E der vorderen und/oder 
hinteren Faltungsstruktur 14 liegt. Es hat sich 
gezeigt, dass durch diese Abstimmung zwischen 
Änderung der spezifischen Kapazität, insbesondere 
bei einer Tiefenänderung, und Faltungsänderung ein 
besonders hoher Tragekomfort möglich ist.

[0102] Die spezifische Kapazität im mittleren 
Abschnitt 12 ist vorzugsweise zumindest teilweise 
und/oder im Mittel, insbesondere durchgehend, grö-
ßer als in Teilen des vorderen und/oder hinteren 
Abschnitts 11, 13 vorzugsweise als das Mittel der 
spezifischen Kapazitäten des vorderen und/oder 
hinteren Abschnitts 11, 13 und/oder des jeweils 
gesamten Abschnitts 11, 13. Für das Flüssigkeitsma-
nagement und den Übergang der Faltung zusammen 
hat sich herausgestellt, dass es vorteilhaft ist, wenn 
der Kanal 16 in mindestens oder genau eine, vor-
zugsweise in mindestens oder genau zwei, insbe-
sondere sanfte, Übergangszonen 21 reicht und vor-
zugsweise darin endet.

[0103] Weiterhin ist es vorzugsweise so, dass der 
absorbierende Kern 4 im vorderen Abschnitt 11 
und/oder im hinteren Abschnitt 13 über mindestens 
50%, vorzugsweise mindestens 70%, der Fläche des 
Abschnitts 11, 13 eine spezifische Kapazität auf-
weist, die geringer ist als eine spezifische Kapazität, 
die der absorbierende Kern 4 über mindestens 50%, 
vorzugsweise mindestens 70%, der Fläche im mittle-
ren Abschnitt 12 aufweist. Vorzugsweise ist eine, ins-

besondere sanfte, Übergangszone 21 zwischen den 
Bereichen unterschiedlicher spezifischer Kapazitä-
ten im mittleren Abschnitt 12 und im vorderen und/o-
der hinteren Abschnitt 11, 13 zumindest 50%, vor-
zugsweise mindestens 80%, Längsrichtung L im 
Bereich der Faltungsstruktur 14 im vorderen 
Abschnitt 11 beziehungsweise hinteren Abschnitt 13 
angeordnet.

[0104] Es ist also so, dass vorzugsweise, abgese-
hen von den Übergangszonen 21, je Abschnitt 11, 
12, 13 je eine Zone 20 mit im Wesentlichen konstan-
ter spezifischer Kapazität vorgesehen ist. Die Über-
gangszonen 21 liegen vorzugsweise vollständig im 
Bereich der Längserstreckung E der Faltungsstruktur 
14.

[0105] Auch der Kanal 16 bildet vorzugsweise eine 
Faltungsbahn aus. Diese hat vorzugsweise eine sta-
bilisierende Wirkung auf die Schicht 10 mit Saugma-
terial, so dass der Kanal eine stabilisierende Falt-
ungsbahn bildet. Die stabilisierende Wirkung 
verhindert, dass das Saugmaterial klumpt, abreißt 
oder sich stellenweise sammelt. Insbesondere auf 
Grund der größeren spezifischen Kapazität im mitt-
leren Abschnitt 12 ist dies vorteilhaft.

[0106] Der mindestens eine Kanal 16 im mittleren 
Abschnitt 12 verläuft vorzugsweise immer zumindest 
teilweise innerhalb eines Bereichs der mittleren 15%, 
vorzugsweise der mittleren 10%, der Breite des 
absorbierenden Kerns 4. Der Begriff „immer“ meint 
in diesem Fall, dass im gesamten mittleren Abschnitt 
12, soweit der Kanal 16 dort vorhanden ist, der Kanal 
mit irgendeinem Abschnitt seiner Breite innerhalb 
des entsprechenden Bereichs verläuft. Vorzugs-
weise verläuft er mit einem Rand oder vollständig, 
also mit beiden Rändern, im jeweiligen Bereich. 
Diesbezüglich wird angemerkt, dass dies in den 
Figuren, insbesondere in Fig. 12 c) nicht immer der 
Fall ist.

[0107] Hinsichtlich der Fig. 12 ist es vorzugsweise 
so, dass das Kanalsystem 15, insbesondere der 
Kanal 16, im mittleren Abschnitt 12 teilweise Verbrei-
terungen oder nach außen laufende Abschnitte auf-
weist. Dadurch wird eine bessere Flüssigkeitsauf-
nahme in der Schicht 10 mit Saugmaterial erreicht. 
Zusätzlich können im Kanal 16 wie in Fig. 12 c) 
gezeigt, Kurven vorgesehen sein, die eine Fließge-
schwindigkeit der Flüssigkeit verringern und gleich-
zeitig eine bessere Verteilung erzeugen.

[0108] Wie in Fig. 7 gezeigt, kann vorgesehen sein, 
dass der absorbierende Kern 4 weitere Faltungsbah-
nen 22 aufweist, die vorzugsweise keine Kanäle 
sind. Diese können insbesondere als Prägelinien 
ausgestaltet sein, die, wie in Fig. 8 sichtbar, nicht 
vollständig durch die Schicht 10 mit Saugmaterial 
gehen. Diese können zum einen aus optischen Grün-
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den vorgesehen sein, zum anderen jedoch auch die 
Faltung des absorbierenden Kerns 4 unterstützen. 
Insbesondere kann auch die Faltungsstruktur 14, 
vorzugsweise nur hinten oder nur vorne, vollständig 
oder teilweise, aus Prägelinien gebildet sein.

[0109] Die weiteren Faltungsbahnen 22 können 
anatomisch auf die Passform des Hygieneartikels 1 
abgestimmt sein. Sie verlaufen hier und vorzugs-
weise zumindest teilweise parallel zu den Faltungs-
bahnen 17, 18 der Faltungsstruktur 14 im vorderen 
und/oder hinteren Abschnitt 11, 13 und/oder zu dem 
Kanal 16. Es kann vorgesehen sein, dass der absor-
bierende Kern 4 im mittleren Abschnitt 12 in Längs-
richtung 11 verlaufende weitere, äußere Faltungs-
bahnen 22 aufweist, die vorzugsweise in 
Breitenrichtung B in den äußeren Dritteln des absor-
bierenden Kerns 4 angeordnet sind. Die weiteren 
Faltungsbahnen 22 können symmetrisch zur longitu-
dinalen Mittellinie X angeordnet sein.

[0110] Grundsätzlich kann vorgesehen sein, dass 
der absorbierende Kern 4 nur die longitudinalen und 
schiefen Faltungsbahnen 17, 18 und den Kanal 16 
als Kanäle aufweist, und/oder, dass alle Kanäle 16 
des absorbierenden Kerns 4 miteinander verbunden 
sind.

[0111] Der Fokus der Betrachtung soll nun von den 
Kanälen 16 weg hin zu der Schicht 10 mit Saugmate-
rial im Übrigen gehen. Diese Betrachtung folgt zum 
Teil aus den bereits beschriebenen Aspekten, weist 
jedoch auch andere Aspekte auf, die für sich genom-
men relevant sind und nicht zwingend von der vor-
schlagsgemäßen Lehre abhängen.

[0112] Im Sinne der vorschlagsgemäßen Lehre 
kann vorgesehen sein, dass die Schicht 10 mit Saug-
material durch die Kanäle 16 in Breitenrichtung in 
Saugkanäle 23 getrennt wird, dass die Schicht 10 
mit Saugmaterial in einem Abschnitt entlang der 
Längsrichtung L genau drei Saugkanäle 23 aufweist 
und in einem Abschnitt genau zwei Saugkanäle 23, 
vorzugsweise dass die Schicht 10 mit Saugmaterial 
in einem Abschnitt entlang der Längsrichtung L 
genau einen Saugkanal 23 aufweist.

[0113] Die Betrachtung der Saugkanäle 23 zeigt, 
dass durch die Verteilung von Kanälen, oder allgem-
einer Bahnen 16, 17, 18, 18a, mit einer Flüssigkeits-
leitcharakteristik, die von der der Saugkanäle 23 
abweicht, die Schicht 10 mit Saugmaterial getrennt 
werden kann. Dieses Trennen führt neben der ver-
besserten Faltbarkeit zu unterschiedlichen Flüssig-
keitsverteilungen. Natürlich war diese unterschiedli-
che Flüssigkeitsverteilung auch bei bekannten 
Kanälen bereits vorhanden, erst eine dedizierte 
Betrachtung der einzelnen Saugkanäle 23, die an 
der menschlichen Anatomie gespiegelt ist, führt 
jedoch dazu, dass der Tragekomfort erhöht werden 

kann. Dem liegt die Überlegung zu Grunde, dass ein 
Hygieneartikel 1 beziehungsweise ein absorbieren-
der Kern 4 selten vollständig mit Flüssigkeit gefüllt 
ist. Ein wenig gefüllter Zustand hingegen muss häu-
fig noch einige Zeit getragen werden. Wird diese 
wenige Flüssigkeit bewusst verteilt, erhöht sich der 
Tragekomfort.

[0114] Eine weitere, als solche hier nicht bean-
spruchte, jedoch ebenfalls eigenständige Relevanz 
aufweise, teilweise unter die vorschlagsgemäße 
Lehre fallende, Lehre, betrifft einen absorbierenden 
Kern 4 für einen Hygieneartikel 1, insbesondere für 
eine Windel, wobei der absorbierende Kern 4 eine 
Längsrichtung L entlang einer Längsachse, eine 
Breitenrichtung B, ein körperseitiges Deckblatt 8, 
ein körperfernes Rückenblatt 9 und eine zwischen 
dem Deckblatt 8 und dem Rückenblatt 9 angeord-
nete Schicht 10 mit Saugmaterial, vorzugsweise 
umfassend Superabsorber, aufweist, wobei die 
Schicht 10 mit Saugmaterial Saugkanäle 23 mit 
einer Flüssigkeitsleitcharakteristik aufweist, wobei 
die Schicht 10 mit Saugmaterial durch Bahnen 16, 
17, 18, 18a, insbesondere Kanäle, mit einer abweich-
enden Flüssigkeitsleitcharakteristik in die Saugka-
näle 23 geteilt ist, wobei die Schicht 10 mit Saugma-
terial in einem ersten Abschnitt 24 entlang der 
Längsrichtung L mindestens drei Saugkanäle 23 auf-
weist und in einem zweiten Abschnitt 25 weniger 
Saugkanäle 23 als im ersten Abschnitt 24 jedoch 
mindestens zwei Saugkanäle 23 aufweist.

[0115] Bezüglich der Ausgestaltung, insbesondere 
Form, der Bahnen 16, 17, 18, 18a darf auf alle Aus-
führungen zu den Kanälen 16 und den Faltungsbah-
nen 17, 18 verwiesen werden.

[0116] Die Bahnen entsprechen insbesondere den 
bereits ausführlich beschriebenen Kanälen. 
Genauso denkbar wäre jedoch, dass sie in Querrich-
tung und/oder in Längsrichtung eine höhere oder 
eine geringere Flüssigkeitsleitgeschwindigkeit auf-
weisen als die Schicht 10 mit Saugmaterial im Übri-
gen. Anstelle von Kanälen könnten also auch Flüs-
sigkeitssperren oder Flüssigkeitsverteiler in 
Querrichtung vorgesehen sein.

[0117] Wesentlich nach dieser Lehre ist nun, dass 
der absorbierende Kern 4, insbesondere die Schicht 
10 mit Saugmaterial, in Längsrichtung L Zonen 20 
mit unterschiedlicher spezifischer Kapazität aufweist 
und dass der absorbierende Kern 4 in dem ersten 
Abschnitt zumindest teilweise unterschiedliche spe-
zifische Kapazitäten aufweist. Durch die Kombina-
tion von unterschiedlichen Anzahlen an Zonen 20 
mit unterschiedlicher spezifischer Kapazität und 
unterschiedlichen Anzahlen an Saugkanälen 23 
wird auf besonders interessante Art und Weise die 
Möglichkeit geschaffen, unterschiedliche Saugka-
näle 23 flexibel mit unterschiedlichen Flüssigkeits-
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mengen zu füllen und darauf herstellungstechnisch 
mit unterschiedlichen Mengen an Saugmaterial zu 
reagieren.

[0118] Für diese weitere Lehre wird grundsätzlich 
auf alle Ausführungen zu der vorschlagsgemäßen 
Lehre verwiesen. Explizit wird hier zusätzlich auf die 
Ausführungen zu den Zonen 20 mit unterschiedlicher 
T und den Übergangszonen 21 verwiesen. Der erste 
Abschnitt 24 und der zweite Abschnitt 25 müssen 
nicht mit den Abschnitten 11, 12, 13 korrespondieren.

[0119] Es kann vorgesehen sein, dass der erste 
Abschnitt 24 zumindest teilweise in einer, insbeson-
dere sanften, Übergangszone 21 liegt. Vorzugsweise 
kann vorgesehen sein, dass eine, insbesondere 
sanfte, Übergangszone 21 vollständig in dem ersten 
Abschnitt 24 liegt. Dabei ist jeweils die Anordnung in 
Längsrichtung L gemeint. Diesbezüglich wird auch 
auf Fig. 4 verwiesen.

[0120] Es kann vorgesehen sein, dass die Schicht 
10 mit Saugmaterial in dem ersten Abschnitt 24 
genau drei Saugkanäle 23 und/oder in dem zweiten 
Abschnitt 25 genau zwei Saugkanäle 23 aufweist, 
vorzugsweise, dass die Schicht 10 mit Saugmaterial 
in einem Abschnitt entlang der Längsrichtung L 
genau einen Saugkanal 23 aufweist.

[0121] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass min-
destens ein Reserve-Saugkanal 26 in Längsrichtung 
L auf einer, vorzugsweise zur Mitte des absorbieren-
den Kerns 4 orientierten, Seite durch eine in Breiten-
richtung B verlaufende Bahn 18, 18a von den ande-
ren Saugkanälen 12 getrennt ist. Vorzugsweise ist 
der Reservesaugkanal 26, gegebenenfalls jeweils 
ein Reserve-Saugkanal 26, im vorderen und/oder 
hinteren Drittel, insbesondere Viertel, des absorbier-
enden Kerns 4 angeordnet.

[0122] Zusätzlich oder alternativ kann der der 
Reserve-Saugkanal 26 oder jeweils ein Reserve- 
Saugkanal 26 im vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt 11, 13 angeordnet sein. Bezüglich der in 
Breitenrichtung verlaufenden Bahn 18, 18a reicht es 
aus, wenn diese, wie aus den Figuren ersichtlich, nur 
teilweise in Breitenrichtung B verläuft. Interessant ist 
hier, dass sich herausgestellt hat, dass auch bei den 
vorgesehenen Kanälen 16 die Flüssigkeit häufig am 
äußeren Rand der Kanäle 16 entlangfließt, sofern 
nur moderate Mengen Flüssigkeit aufgebracht wer-
den. Dadurch kann bei einem absorbierenden Kern 
4 mit Kanälen 16 und insbesondere einer Faltungs-
struktur 14 aus Kanälen 16 einfach ein Reserve- 
Saugkanal 26 vorgesehen werden. Dieser wird in 
vielen Fällen relativ trocken bleiben und so den Tra-
gekomfort deutlich erhöhen. Nichtsdestotrotz steht er 
in Notfällen zur Verfügung.

[0123] Das gleiche Prinzip kann auch auf mehrere 
Reserve-Saugkanäle 26 angewendet werden. Vor-
zugsweise sind im vorderen und/oder hinteren Drit-
tel, insbesondere Viertel und/oder im vorderen 
Abschnitt 11 und/oder hinteren Abschnitt 13 mindes-
tens ein, vorzugsweise jeweils mindestens zwei, vor-
zugsweise mindestens drei, Reserve-Saugkanäle 26 
angeordnet.

[0124] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der 
absorbierende Kern 4 in Längsrichtung L mindestens 
fünf, vorzugsweise genau fünf, Abschnitte mit jeweils 
zu den in Längsrichtung L benachbarten Abschnitten 
variierender Anzahl an Saugkanälen 23 aufweist. 
Zusätzlich oder alternativ kann vorgesehen sein, 
dass der absorbierende Kern 4 entlang der Längs-
richtung L erst drei Saugkanäle 23, dann zwei Saug-
kanäle 23, dann drei Saugkanäle 23 aufweist. Vor-
zugsweise weist der absorbierende Kern 4 entlang 
der Längsrichtung L erst einen Saugkanal 23, dann 
drei Saugkanäle 23, dann zwei Saugkanäle 23, dann 
drei Saugkanäle 23, dann einen Saugkanal 23 auf.

[0125] Im Folgenden soll nunmehr auf die Kombina-
tion der Saugkanäle 23 mit den variierenden spezifi-
schen Kapazitäten eingegangen werden. Dabei ist 
bevorzugt vorgesehen, dass die drei Saugkanäle 23 
des ersten Abschnitts 24 jeweils in einer Übergangs-
zone 21 zwischen einem Bereich größerer spezifi-
scher Kapazität in Längsrichtung L in Richtung der 
Mitte des absorbierenden Kerns 4 und einem Bereich 
mit geringerer spezifischer Kapazität angeordnet 
sind. Der Bereich mit größerer spezifischer Kapazität 
der von der Übergangszone 21 aus gesehen in Rich-
tung der Mitte des absorbierenden Kerns 4 angeord-
net ist, kann insbesondere Teil des mittleren 
Abschnitts 12 sein. Zusätzlich kann vorgesehen 
sein, dass die drei Saugkanäle 23 des ersten 
Abschnitts 24 zusätzlich in dem Bereich mit geringe-
rer spezifischer Kapazität angeordnet sind, sich also 
der Übergangszone 21 dorthin erstrecken.

[0126] Der Bereich mit größerer spezifischer Kapa-
zität weist vorzugsweise eine Tiefe T von 3 bis 6 mm, 
vorzugsweise 4 bis 5 mm, auf. Die Bereiche mit 
geringer spezifischer Kapazität weisen vorzugsweise 
eine Tiefe T von 1 bis 3 mm, vorzugsweise etwa 2 
mm, auf.

[0127] Die zwei Saugkanäle 23 des zweiten 
Abschnitts 25 sind vorzugsweise in dem Bereich mit 
größerer spezifischer Kapazität angeordnet. Weiter 
vorzugsweise sind die Bereiche mit einem Saugka-
nal 23 in den Bereichen mit geringerer spezifischer 
Kapazität angeordnet.

[0128] Es kann vorgesehen sein, dass die Schicht 
10 mit Saugmaterial in einem Abschnitt der vorderen 
und/oder hinteren 40%, vorzugsweise 30%, der 
Länge des absorbierenden Kerns 4 mindestens 

14/34

DE 10 2021 108 108 A1 2022.10.06



drei, vorzugsweise genau drei Saugkanäle 23 auf-
weist, und/oder, dass die Schicht 10 mit Saugmate-
rial in einem Teil der mittleren 50%, vorzugsweise der 
mittleren 30%, weiter vorzugsweise der mittleren 
10%, und/oder in mindestens den mittleren 10%, vor-
zugsweise mindestens den mittleren 20%, höchs-
tens zwei, vorzugsweise genau zwei Saugkanäle 
aufweist. So kann in Längsrichtung des absorbieren-
den Kerns 4 eine hohe Flüssigkeitsaufnahme mit 
einer guten Stabilität vereint werden. Diese Funktion 
wurde grundsätzlich bereits zur vorschlagsgemäßen 
Lehre erläutert.

[0129] Die entstehende Flüssigkeitsverteilung des 
absorbierenden Kerns ermöglicht es, den Tragekom-
fort durch Reduktion der Breite des absorbierenden 
Kerns 4 zu erhöhen. Vorzugsweise ist es so, dass der 
absorbierende Kern 4 mindestens zwei unterschied-
liche Breiten aufweist, vorzugsweise, dass der 
absorbierende Kern 4 einen Bereich 27 von mindes-
tens 10% der Länge des absorbierenden Kerns 4 mit 
geringerer Breite aufweist und mindestens zwei, in 
Längsrichtung L beidseits des Bereichs mit geringe-
rer Breite 27 angeordnete, Bereiche 28 von mindes-
tens 15% der Länge des absorbierenden Kerns 4 mit 
größerer Breite.

[0130] Der Bereich mit geringerer Breite 27 umfasst 
vorzugsweise die Mitte des absorbierenden Kerns 4, 
insbesondere die transversale Mittellinie Y. Zusätz-
lich oder alternativ umfassen die Bereiche 28 mit grö-
ßerer Breite vorzugsweise die Enden in Längsrich-
tung L des absorbierenden Kerns 4 oder reichen 
mindestens 10% der Länge des absorbierenden 
Kerns 4 an diese heran. Weiterhin kann jeweils ein 
Bereich 29 mit sich graduell verändernder Breite zwi-
schen dem Bereich 27 mit geringerer Breite und den 
Bereichen 28 mit größerer Breite angeordnet sein.

[0131] In den Bereichen mit geringerer Breite 27 
oder größerer Breite 28 ist die Breite vorzugsweise 
konstant oder weicht um maximal 10%, vorzugs-
weise um maximal 5% von ihrem Mittelwert ab. Vor-
zugsweise sind genau fünf Breitenbereiche 27, 28, 
29, inklusive der Bereiche 29 mit sich graduell 
ändernder Breite vorgesehen. Zu den bevorzugten 
Breiten des absorbierenden Kerns 4 wird wieder 
nach oben verwiesen. Es ist hier und vorzugsweise 
so, dass in dem Bereich 27 mit geringerer Breite 27 
die spezifische Kapazität des absorbierenden Kerns 
4, zumindest teilweise, vorzugsweise zu mindestens 
60%, weiter vorzugsweise zu mindestens 80%, der 
Fläche, weiter vorzugsweise vollständig, größer ist 
als über mindestens 50%, vorzugsweise mindestens 
80%, weiter vorzugsweise 100%, der Fläche eines 
oder beider Bereiche 28 mit größerer Breite.

[0132] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist der absorbierende Kern 4 in dem Bereich 
27 mit geringerer Breite, insbesondere in dem 

gesamten Bereich 27, genau zwei Saugkanäle 23 
auf. Zusätzlich oder alternativ kann in dem Bereich 
28 mit größerer Breite der absorbierende Kern 4 teil-
weise genau einen, und vorzugsweise teilweise 
genau drei, Saugkanal 23 beziehungsweise Saugka-
näle 23 aufweisen.

[0133] Zu den diversen möglichen Formen der Bah-
nen 16, 17, 18, 18a wird auf die Formen der Falt-
ungsstruktur 14 und des Kanals 16, die jeweils teil-
weise oder vollständig durch Bahnen 16, 17, 18, 18a 
ersetzt werden können, verwiesen.

[0134] Vorzugsweise ist es dabei so, dass der 
absorbierende Kern 4 eine Bahn 16 aufweist, die 
den absorbierenden Kern 4 in zwei Saugkanäle 23 
teilt, die durch die mittleren 20%, vorzugsweise die 
mittleren 35% der Länge des absorbierenden Kerns 
4 verläuft. Weiter bevorzugt verläuft die Bahn 16 
währenddessen zumindest teilweise, vorzugsweise 
durchgehend, in den mittleren 20%, vorzugsweise 
den mittleren 10%, der Breite des absorbierenden 
Kerns 4. Die Vorteile der so entstehenden anatomi-
schen Faltung wurden bereits ausführlich diskutiert.

[0135] Es kann vorgesehen sein, dass sich an die 
eine Bahn 16 im vorderen und/oder im hinteren Teil, 
insbesondere im vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt 11, 13, des absorbierenden Kerns 4 zwei 
Bahnen 17, 18, 18a in Form auseinanderlaufende 
Arme, insbesondere U-förmig oder C-förmig oder 
mit der einen Bahn 16 T-förmig, anschließen. Dafür 
wird insbesondere auf die Erläuterungen zu den 
schiefen Faltungsbahnen 18 oder den transversalen 
Faltungsbahnen 18a verwiesen. Vorzugsweise ist es 
dabei so, dass die zwei Bahnen 17, 18, 18a im vor-
deren und/oder hinteren Teil des absorbierenden 
Kerns 4 ausgehend von der einen Bahn in der Über-
gangszone 21 und/oder einem Bereich 29 mit sich 
graduell verändernder Breite 29 beginnen und/oder 
enden oder sich hindurch erstrecken.

[0136] Wie bereits erwähnt, kann vorgesehen sein, 
dass die Bahnen 16, 17, 18, 18a Kanäle sind, die 
zumindest in Längsrichtung L eine schnellere Flüs-
sigkeitsleitung als die Saugkanäle 23 aufweisen, 
und/oder, dass die Bahnen 16, 17, 18, 18a kein 
oder im Wesentlichen kein Saugmaterial, insbeson-
dere keinen Superabsorber, aufweisen.

[0137] Mit Blick auf die Fig. 9 und Fig. 10 soll nun 
erläutert werden, wie der absorbierende Kern 4 vor-
zugsweise zu einem Laminat befestigt, insbesondere 
verklebt, wird. Fig. 9 betrifft dabei bevorzugte Verbin-
dungen zwischen dem Deckblatt 8 und der Schicht 
10 mit Saugmaterial und Fig. 10 zwischen der 
Schicht 10 mit Saugmaterial und dem Rückenblatt 9.

[0138] Zur Befestigung kann jeweils Kleber, insbe-
sondere Heißkleber, eingesetzt werden. Genauso 
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bevorzugt können Ultraschallschweißen, Hitzeprä-
gungen und andere kleberfreie Varianten verwendet 
werden. Sofern Kleber verwendet wird, können hier-
für Schlitzdüsen, Sprühdüsen, Runddüsen, ein Wal-
zenauftrag und dergleichen verwendet werden. Der 
Kleber kann in Mustern wie Spiralen, Streifen, Punk-
ten oder als Sprühnetz aufgetragen werden. Zur Ver-
bindung zwischen dem Deckblatt 8 und der Schicht 
10 mit Saugmaterial und dem Rückenblatt 9 kann ein 
erstes Verbindungsmuster 30 vorgesehen sein. Bei-
spiele dafür sind gezeigt. Das erste Verbindungs-
muster 30 kann bei Verwendung von Kleber ein Kle-
berauftrag sein.

[0139] Das erste Verbindungsmuster 30 kann an 
den Kanälen 16 und/oder der Verbindungsstruktur 
14 und/oder den Verbindungsstrukturen 14 orientiert 
sein. Es kann mit diesem zumindest 50% überlappen 
oder großflächiger aufgebracht sein. Es kann aus ein 
oder mehr Rechtecken im Bereich der jeweiligen Ver-
bindungsstruktur 14 und einem weiteren Rechteck 
im Bereich des Kanals 16 bestehen. Es kann auch 
ganzflächig oder nahezu ganzflächig auf das Deck-
blatt 8 aufgebracht werden. Es kann grundsätzlich 
vor dem Aufbringen der Schicht 10 mit Saugmaterial 
auf das Deckblatt 8 aufgebracht werden.

[0140] Auf die Schicht 10 mit Saugmaterial oder ins-
besondere das Rückenblatt 8 kann ein zweites Ver-
bindungsmuster 31 aufgebracht werden. Beispiele 
dafür sind in Fig. 10 dargestellt. Auch das zweite Ver-
bindungsmuster 31 kann Rechtecke umfassen. Es 
kann entlang und/oder außerhalb der Verbindungs-
strukturen 14 und/oder Kanäle 16 aufgebracht wer-
den. Insbesondere wird ein Bereich mit einem Saug-
kanal großflächig abgedeckt. Es kann teilweise oder 
vollständig komplementär zum ersten Verbindungs-
muster 30 sein.

[0141] Nach einer weiteren Lehre, der eigenstän-
dige Bedeutung zukommt, wird ein Hygieneartikel 1, 
insbesondere eine Windel, mit einem vorschlagsge-
mäßen absorbierenden Kern 4 vorgeschlagen. Auf 
alle Ausführungen zu dem absorbierenden Kern 4 
darf verwiesen werden.

[0142] Der Hygieneartikel 1 weist vorzugsweise ein 
körperseitiges Topsheet 2 und ein körperfernes 
Backsheet 3 auf, die vorzugsweise jeweils eine Vlies-
schicht aufweisen. Der absorbierende Kern 4 ist vor-
zugsweise zwischen dem Topsheet 2 und dem Back-
sheet 3 angeordnet. Vorzugsweise ist das Backsheet 
3 atmungsaktiv. Vorzugsweise weist der Hygienearti-
kel 1 Befestigungslaschen 6 auf, die im angelegten 
Zustand des Hygieneartikels 1 an dem Backsheet 3 
oder einer mit dem Backsheet 3 verbundenen Befes-
tigungsfläche 32 befestigt werden können.

[0143] Neben den bereits genannten Materialien für 
das Topsheet 2 kann dieses auch ein Laminat aus 

Vlies und einer gelochten und/oder perforierten 
Folie umfassen. Dabei ist die gelochte und/oder per-
forierte Folie vorzugsweise auf der körperfernen 
Seite des Topsheet 2 angeordnet. Durch die Perforie-
rungsrichtung kann das Topsheet 2 klappenähnlich 
ausgestaltet sein und in die vom Körper wegwei-
sende Richtung besser flüssigkeitsdurchlässig sein. 
Das gleiche Material kann zusätzlich oder alternativ 
für die Verteilerlage 5 verwendet werden.

[0144] In Fig. 3 ist der Schichtaufbau eines bevor-
zugten Hygieneartikels 1, in Form einer Windel, dar-
gestellt. Nicht alle diese Schichten müssen vorhan-
den sein. Vorzugsweise weist der Hygieneartikel 
Stehbündchen 33, insbesondere als oberste Schicht, 
auf. Diese dienen als innere Nässesperre und zur 
gezielten Nässeableitung in Richtung des absorbier-
enden Kerns 4.

[0145] Während vorliegend dargestellt ist, dass 
Topsheet 2, Backsheet 3, Verteilerlage 5, Deckblatt 
8 und Rückenblatt 9 als separate Schichten vorhan-
den sind, kann alternativ auch vorgesehen sein, dass 
einige dieser Lagen durch eine gemeinsame Schicht 
gebildet werden. So können zum Beispiel das 
Rückenblatt 9 und das Backsheet 3 zusammen eine 
einzige Schicht sein. In einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind zumindest Topsheet 2, Backsheet 3, 
Deckblatt 8 und Rückenblatt 9 separat vorhanden.

[0146] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass der 
Hygieneartikel 1 Beinöffnungen mit Beinbündchen 
34 aufweist, vorzugsweise, dass die Beinöffnungen 
untere und obere Beinbündchen 34 aufweisen, wei-
ter vorzugsweise, dass die Beinbündchen 34, insbe-
sondere die unteren oder/oder oberen Beinbünd-
chen 34, ein bis vier, vorzugsweise zwei oder drei, 
elastische Fäden mit einer Feinheit von 280 dtex bis 
1000 dtex, vorzugsweise 480 dtex bis 800 dtex, wei-
ter vorzugsweise 620 dtex bis 680 dtex aufweisen. 
Weiterhin kann vorgesehen sein, dass der Hygiene-
artikel 1 ein Hüftbändchen 35 zur besseren Anlage 
im Hüftbereich aufweist.

[0147] Im eingebauten Zustand des absorbierenden 
Kerns 4 in dem Hygieneartikel 1 kann vorgesehen 
sein, dass die Befestigungslaschen 6 und/oder die 
Seitenflügel 7 und/oder vordere Befestigungsohren 
36 (front ears) im Verhältnis zum absorbierenden 
Kern 4 so angeordnet sind, dass eine Verlängerung 
einer gedachten Linie, ausgehend vom Knotenpunkt 
19, entlang des Winkels β, den die mindestens eine 
schiefe Faltungsbahnen 18 gegenüber der longitudi-
nalen Mittellinie X aufweist, die jeweilige Befesti-
gungslasche 6 und/oder den jeweiligen Seitenflügel 
7 und/oder das jeweilige vordere Befestigungsohr 36 
schneidet. Die gedachte Linie läuft also ausgehend 
von dem Knotenpunkt 19 parallel zu dem Abschnitt 
der schiefen Faltungsbahn 18, der den Winkel β zwi-
schen 30° und 60° aufweist. In Fig. 4 korrespondiert 
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die Gedachte Linie zu der gestrichelten Linie, die den 
Winkel β begrenzt.

[0148] Alternativ kann vorgesehen sein, dass min-
destens eines der Elemente 6, 7, 36 vollständig von 
dem Schnittpunkt der gedachten Linie mit dem Rand 
des absorbierenden Kerns 4 aus in Längsrichtung L 
weiter außen angeordnet ist. 

[0149] Nach einer weiteren Lehre, der eigenstän-
dige Bedeutung zukommt, wird ein Herstellungsver-
fahren für einen Hygieneartikel mit einem vor-
schlagsgemäßen absorbierenden Kern 4 
vorgeschlagen. Auf alle Ausführungen zu dem 
absorbierenden Kern 4 darf verwiesen werden.

[0150] Relevant bei dem Herstellungsverfahren ist 
vor allem, dass sich herausgestellt hat, dass das 
Abbürsten eines Volumeneinsatzes, der zum Erstel-
len der Kanäle 16 und/oder Faltungsbahnen 17, 18 
genutzt wird, gleichzeitig zum Angleichen der Tiefe T 
des Saugmaterials genutzt werden kann und so 
neben der Verwendung von Unterdruck eine kosten-
günstige und effektive Variante zum Herstellen der 
Kanäle 16 und/oder Faltungsbahnen 17, 18 bereit-
stellt.

[0151] Im Einzelnen wird für das Herstellungsver-
fahren vorgeschlagen, dass das körperseitige Deck-
blatt 8 oder das körperferne Rückenblatt 9 in eine mit 
einer Unterdruckquelle verbundene Form eingelegt 
wird, dass die Form mindestens einen Volumenein-
satz in Form der Kanäle 16 und/oder Faltungsbah-
nen 17, 18 aufweist, dass auf das Deckblatt 8 oder 
das Rückenblatt 9 Saugmaterial aufgebracht wird, 
dass im Bereich des Volumeneinsatzes weniger 
oder kein Saugmaterial aufgebracht wird oder das 
Saugmaterial im Bereich des Volumeneinsatzes von 
der Unterdruckquelle nicht oder weniger angesogen 
wird und so nicht oder weniger im Bereich des Volu-
meneinsatzes haften bleibt, vorzugsweise, dass die 
Form mittels einer Bürste abgebürstet wird, wodurch 
die Tiefe des Saugmaterials homogenisiert und der 
Volumeneinsatz, zumindest großteils, insbesondere 
vollständig, von Saugmaterial befreit wird, dass das 
Deckblatt 8, ggf. das Saugmaterial und das Rücken-
blatt 9 miteinander verbunden, insbesondere ver-
klebt werden.

[0152] Die Bürste ist insbesondere eine rotierende 
Bürste, die einen Abstand von 1 mm bis 5 mm, vor-
zugsweise bis 3 mm, weiter vorzugsweise bis 2 mm 
zu dem Volumeneinsatz aufweist.

[0153] Es ist also möglich, im Bereich des Volume-
neinsatzes entweder weniger Saugmaterial aufzu-
treiben, oder dieses in der gleichen Menge aufzutra-
gen und die Unterdruckquelle so einzusetzen, dass 
dort weniger oder kein Saugmaterial haften bleibt.

[0154] Die Faltungsstruktur 14 kann alternativ auch 
geprägt oder verdichtet werden oder mit anderen 
bekannten Methoden hergestellt.
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Patentansprüche

1. Absorbierender Kern für einen Hygieneartikel 
(1), insbesondere für eine Windel, 
wobei der absorbierende Kern (4) ein körperseitiges 
Deckblatt (8), ein körperfernes Rückenblatt (9) und 
eine zwischen dem Deckblatt (8) und dem Rücken-
blatt (9) angeordnete Schicht (10) mit Saugmaterial, 
vorzugsweise umfassend Superabsorber, aufweist, 
wobei der absorbierende Kern (4) eine Längsrich-
tung (L) mit einer longitudinalen Mittellinie (X), eine 
zur Längsrichtung (L) orthogonale Breitenrichtung 
(B), sowie entlang der Längsrichtung (L) einen vor-
deren Abschnitt (11), einen mittleren Abschnitt (12) 
und einen hinteren Abschnitt (13) aufweist, 
wobei der absorbierende Kern (4) im vorderen 
und/oder im hinteren Abschnitt (11, 13) mindestens 
eine, insbesondere U-förmige, Faltungsstruktur (14) 
aufweist, die eine körperadaptierte Faltung des 
absorbierenden Kerns (4), und insbesondere des 
Hygieneartikels (1), unterstützt, 
wobei die Faltungsstruktur (14) eine Längserstre-
ckung (E), die den vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt (11, 13) des absorbierenden Kerns (4), 
insbesondere jeweils, definiert, aufweist, 
wobei sich der mittlere Abschnitt (12) an den vorde-
ren und hinteren Abschnitt (11, 13) anschließt und 
eine in Breitenrichtung (B) verlaufende transversale 
Mittellinie (Y) des absorbierenden Kerns (4) 
umfasst, 
wobei der absorbierende Kern (4) ein Kanalsystem 
(15) mit mindestens einem Kanal (16) zur Flüssig-
keitsverteilung entlang der Längsrichtung (L) auf-
weist, wobei der mindestens eine Kanal (16) sich 
durch mindestens einen die transversale Mittellinie 
(Y) umfassenden Teil des mittleren Abschnitts (12) 
erstreckt, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Faltungsstruktur (14) im vorderen und/oder 
hinteren Abschnitt (11, 13) mindestens zwei longitu-
dinale und zwei schiefe Faltungsbahnen (17, 18), 
die vorzugsweise alle miteinander verbunden sind, 
aufweist, 
dass die schiefen Faltungsbahnen (18) im vorderen 
und/oder hinteren Abschnitt (11, 13) in Breitenrich-
tung (B) zwischen den longitudinalen Faltungsbah-
nen (17) angeordnet sind und sich jeweils in die mitt-
leren 10% der Breite des absorbierenden Kerns (4) 
erstrecken, dass die longitudinalen Faltungsbahnen 
(17) im vorderen und/oder hinteren Abschnitt (11, 
13) sich in Längsrichtung (L) ausgehend von den 
schiefen Faltungsbahnen (18) von der Mitte des 
absorbierenden Kerns (4) weg erstrecken und 
dass die longitudinalen Faltungsbahnen (17) im vor-
deren und/oder hinteren Abschnitt (11, 13) jeweils 
zumindest abschnittsweise einen Winkel (a) von 
höchstens 30° gegenüber der longitudinalen Mittel-
linie (X) aufweisen und die schiefen Faltungsbahnen 
(18) im vorderen und/oder hinteren Abschnitt (11, 
13) jeweils zumindest abschnittsweise einen Winkel 

(β) von 30° bis 60° gegenüber der longitudinalen 
Mittellinie (X) aufweisen.

2. Absorbierender Kern nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Faltungsbah-
nen (17, 18) im vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt (11, 13) jeweils durch einen Kanal gebildet 
werden, vorzugsweise, dass die Kanäle im vorderen 
und/oder hinteren Abschnitt (11, 13) jeweils mitei-
nander und mit dem mindestens einen Kanal (16) 
im mittleren Abschnitt (12) flüssigkeitsleitend kom-
munizieren, insbesondere verbunden sind.

3. Absorbierender Kern nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die longitudinalen 
Faltungsbahnen (17) im vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt (11, 13) jeweils zumindest über 50% ihrer 
Längserstreckung (E), vorzugsweise über 80% ihrer 
Längserstreckung (E), einen Winkel (a) von höchs-
tens 20°, vorzugsweise höchstens 10°, weiter vor-
zugsweise höchstens 5°, gegenüber der longitudi-
nalen Mittellinie (X) aufweisen, und/oder dass die 
longitudinalen Faltungsbahnen (17) im vorderen 
und/oder hinteren Abschnitt (11, 13) konvex mit 
einem abnehmenden Winkel (a) ausgestaltet sind, 
und/oder, dass die longitudinalen Faltungsbahnen 
(17) und/oder die schiefen Faltungsbahnen (18) im 
vorderen und/oder hinteren Abschnitt (11, 13) beid-
seits der longitudinalen Mittellinie (X) angeordnet 
sind und vorzugsweise in Breitenrichtung (B) und 
Längsrichtung (L) von der Mitte des absorbierenden 
Kerns (4) nach außen verlaufen.

4. Absorbierender Kern nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die longitudinalen Faltungsbahnen (17) im vor-
deren und/oder hinteren Abschnitt (11, 13) vollstän-
dig innerhalb der mittleren 70% der Breite des 
absorbierenden Kerns (4), vorzugsweise innerhalb 
der mittleren 50% der Breite des absorbierenden 
Kerns (4), weiter vorzugsweise innerhalb der mittle-
ren 40% der Breite des absorbierenden Kerns (4), 
angeordnet sind.

5. Absorbierender Kern nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine oder mehrere Faltungsbahnen (17, 18) 
und/oder Kanäle (16) eine sich verjüngende Breite 
in einem Bereich aufweisen, in dem die jeweilige 
Faltungsbahn (17, 18) oder der jeweilige Kanal 
(18) mit einer weiteren Faltungsbahn (17, 18) und/o-
der einem weiteren Kanal (16) verbunden ist.

6. Absorbierender Kern nach einem der Ansprü-
che 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Faltungsstruktur (14) im vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt (11, 13) einen Knotenpunkt (19) aufweist, 
an dem der Kanal (16) und die schiefen Faltungs-
bahnen (18) miteinander verbunden sind, und dass 
eine oder mehrere der schiefen Faltungsbahnen 
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(18) und/oder der Kanal (16) sich zu dem Knoten-
punkt (19) hin verjüngt oder innerhalb von 20 mm, 
vorzugsweise 10 mm, Abstand zum Knotenpunkt 
(19) einen Bereich mit sich verjüngender oder ver-
jüngter Breite aufweist.

7. Absorbierender Kern nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die schiefen Faltungsbahnen (18) im vorderen 
und/oder hinteren Abschnitt (11, 13) sich jeweils in 
die mittleren 5% der Breite des absorbierenden 
Kerns (4) erstrecken, vorzugsweise sich in der 
Mitte der Breite des absorbierenden Kerns (4) tref-
fen und dort verbunden sind, und/oder, dass die 
schiefen Faltungsbahnen (18) im vorderen und/oder 
hinteren Abschnitt (11, 13) jeweils einen transversa-
len Abschnitt (18a) aufweisen, der einen Winkel grö-
ßer 60° gegenüber der longitudinalen Mittellinie (X) 
aufweist, vorzugsweise, dass der transversale 
Abschnitt (18a) höchstens innerhalb der mittleren 
10%, vorzugsweise innerhalb der mittleren 5%, 
und/oder mindestens innerhalb der mittleren 3%, 
vorzugsweise der mittleren 5%, der Breite des 
absorbierenden Kerns (4) verläuft.

8. Absorbierender Kern nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die schiefen Faltungsbahnen (18) im vorderen 
und/oder hinteren Abschnitt (11, 13) jeweils zumin-
dest abschnittsweise einen Winkel (β) von 40° bis 
50° gegenüber der longitudinalen Mittellinie (X) auf-
weisen, vorzugsweise, dass die schiefen Faltungs-
bahnen (18) im vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt (11, 13) zumindest teilweise in einem Win-
kel (β) von 45° zur longitudinalen Mittellinie (X) von 
der Mitte des absorbierenden Kerns (4) in Längs-
richtung (L) und Breitenrichtung (B) nach außen ver-
laufen.

9. Absorbierender Kern nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der absorbierende Kern (4) im vorderen und/o-
der im hinteren Abschnitt (11, 13) eine weitere longi-
tudinale Faltungsbahn (17) aufweist, die eine Ver-
längerung des Kanals (16) im mittleren Abschnitt 
(12) bildet.

10. Absorbierender Kern nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die longitudinalen Faltungsbahnen (18) im vor-
deren und/oder hinteren Abschnitt (11, 13) nur 
genau einmal miteinander verbunden sind.

11. Absorbierender Kern nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die longitudinalen und/oder die schiefen Falt-
ungsbahnen (17, 18) im vorderen und/oder hinteren 
Abschnitt (11, 13) symmetrisch zur longitudinalen 
Mittellinie (X) angeordnet sind.

12. Absorbierender Kern nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der mittlere Abschnitt (12) mindestens 25%, 
vorzugsweise mindestens 35%, der Längserstre-
ckung (E) des absorbierenden Kerns (4) und/oder 
höchstens 60%, vorzugsweise höchstens 50%, der 
Längserstreckung (E) des absorbierenden Kerns (4) 
ausmacht, und/oder, dass der vordere Abschnitt (11) 
und/oder der hintere Abschnitt (13) mindestens 
20%, vorzugsweise mindestens 25%, und/oder 
höchstens 35%, vorzugsweise höchstens 30%, der 
Längserstreckung (E) des absorbierenden Kerns (4) 
ausmacht.

13. Absorbierender Kern nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der absorbierende Kern (4) in einem Teil des 
vorderen Abschnitts (11) und/oder in einem Teil des 
hinteren Abschnitts (13) breiter entlang der Breiten-
richtung (B) ist als in einem Teil des mittleren 
Abschnitts (12), vorzugsweise breiter als der brei-
teste Teil des mittleren Abschnitt (12), vorzugs-
weise, dass der absorbierende Kern (4) in einem 
Abschnitt im hinteren Abschnitt (13) breiter als der 
breiteste Teil im vorderen Abschnitt (11) ist.

14. Absorbierender Kern nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass der hintere 
Abschnitt (13) überall breiter als der mittlere 
Abschnitt (12) ist, und/oder, dass der vordere 
Abschnitt (11) überall breiter als der mittlere 
Abschnitt (12) ist, und/oder, dass der absorbierende 
Kern (4) im vorderen und mittleren und hinteren 
Abschnitt (11, 12, 13) jeweils im Wesentlichen eine 
konstante Breite und zwischen den unterschiedli-
chen Breiten Übergänge aufweist.

15. Absorbierender Kern nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Faltungsbahnen (17, 18) im vorderen 
und/oder hinteren Abschnitt (11, 13) und/oder der 
Kanal (16) im mittleren Abschnitt (12) zumindest teil-
weise, insbesondere durchgehend, eine Breite von 
mindestens 4 mm, vorzugsweise mindestens 6 mm, 
und/oder höchstens 12 mm, vorzugsweise höchs-
tens 10 mm, weiter vorzugsweise etwa 8 mm, auf-
weist, und/oder, dass die Faltungsbahnen (17, 18) 
im vorderen und/oder hinteren Abschnitt (11, 13) 
und/oder der Kanal (16) im mittleren Abschnitt (12) 
zumindest teilweise, insbesondere durchgehend, 
eine Breite von 3% bis 15%, vorzugsweise 5% bis 
10%, der Breite des absorbierenden Kerns (4) an 
der jeweiligen Stelle aufweist.

16. Absorbierender Kern nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der absorbierende Kern (4) außerhalb der Falt-
ungsbahnen (17, 18) und Kanäle (16) eine Tiefe (T), 
insbesondere eine Tiefe (T) der Schicht (10) mit 
Saugmaterial oder des gesamten absorbierenden 
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Kerns (4), orthogonal zur Längsrichtung (L) und zur 
Breitenrichtung (B) aufweist, dass die Tiefe (T) in 
Breitenrichtung (B) konstant ist und/oder in Längs-
richtung (L) variiert.

17. Absorbierender Kern nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der absorbierende Kern (4) in Längsrichtung 
(L) Zonen (20) mit unterschiedlicher spezifischer 
Kapazität aufweist, vorzugsweise, dass zwischen 
mindestens zwei, insbesondere allen, der Zonen 
(20) mit unterschiedlicher spezifischer Kapazität 
eine Übergangszone (21) mit graduell abnehmender 
oder zunehmender spezifischer Kapazität angeord-
net ist, weiter vorzugsweise, dass mindestens eine 
der Übergangszonen (21), vorzugsweise mindes-
tens zwei Übergangszonen (21), sanfte Übergangs-
zonen (21) mit einer Länge in Längsrichtung (L) von 
mindestens 10 mm, vorzugsweise mindestens 15 
mm, weiter vorzugsweise mindestens 20 mm, 
und/oder mit einer Länge von mindestens 1%, wei-
ter vorzugsweise mindestens 2%, weiter vorzugs-
weise mindestens 4%, der Länge in Längsrichtung 
(L) des absorbierenden Kerns (4) sind.

18. Absorbierender Kern nach Anspruch 16 oder 
17, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 
eine Zone (20) jeweils dem vorderen und/oder dem 
hinteren und/oder dem mittleren Abschnitt (11, 13, 
12) zugeordnet ist, und/oder, dass die Grenze zwi-
schen vorderem und mittlerem Abschnitt (11, 12) 
und/oder zwischen hinterem und mittlerem Abschnitt 
(13, 12) innerhalb einer, insbesondere sanften, 
Übergangszone (21) liegt, und/oder, dass die mitt-
lere spezifische Kapazität einer, insbesondere sanf-
ten, Übergangszone (21), insbesondere jeweils, in 
Längsrichtung (L) innerhalb der Längserstreckung 
(E) der vorderen und/oder hinteren Faltungsstruktur 
(14) liegt.

19. Absorbierender Kern nach einem der 
Ansprüche 16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, 
dass die spezifische Kapazität im mittleren Abschnitt 
(12) zumindest teilweise und/oder im Mittel, insbe-
sondere durchgehend, größer ist als in Teilen des 
vorderen und/oder hinteren Abschnitts (11, 13), 
und/oder, dass der Kanal (16) in mindestens oder 
genau eine, vorzugsweise in mindestens oder 
genau zwei, insbesondere sanfte, Übergangszonen 
(21) reicht und vorzugsweise darin endet.

20. Absorbierender Kern nach einem der 
Ansprüche 16 bis 19, dadurch gekennzeichnet, 
dass der absorbierende Kern (4) im vorderen 
Abschnitt (11) und/oder im hinteren Abschnitt (13) 
über mindestens 50%, vorzugsweise mindestens 
70%, der Fläche des Abschnitts (11, 13) eine spezi-
fische Kapazität aufweist, die geringer ist als eine 
spezifische Kapazität, die der absorbierende Kern 
(4) über mindestens 50%, vorzugsweise mindestens 

70%, der Fläche im mittleren Abschnitt (12) auf-
weist, vorzugsweise, dass eine, insbesondere 
sanfte, Übergangszone (21) zwischen den Berei-
chen unterschiedlicher spezifischer Kapazitäten im 
mittleren Abschnitt (12) und im vorderen und/oder 
hinteren Abschnitt (11, 13) zu mindestens 50%, vor-
zugsweise mindestens 80%, in Längsrichtung (L) im 
Bereich der Faltungsstruktur (14) im vorderen 
Abschnitt (11) oder hinteren Abschnitt (13) angeord-
net ist.

21. Absorbierender Kern nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der mindestens eine Kanal (16) eine stabilisie-
rende Faltungsbahn bildet, dass der mindestens 
eine Kanal (16) im mittleren Abschnitt (12) immer 
zumindest teilweise innerhalb eines Bereichs der 
mittleren 15%, vorzugsweise mittleren 10%, der 
Breite des absorbierenden Kerns (4) verläuft.

22. Absorbierender Kern nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der absorbierende Kern (4) weitere Faltungs-
bahnen (22) aufweist, die vorzugsweise keine 
Kanäle sind, vorzugsweise, dass die weiteren Falt-
ungsbahnen (22) zumindest teilweise parallel zu 
den Faltungsbahnen (17, 18) der Faltungsstruktur 
(14) im vorderen und/oder hinteren Abschnitt (11, 
13) und/oder zu dem Kanal (16) verlaufen, weiter 
vorzugsweise, dass der absorbierende Kern (4) im 
mittleren Abschnitt (12) in Längsrichtung (L) verlau-
fende weitere, äußere Faltungsbahnen (22) auf-
weist, die vorzugsweise in Breitenrichtung (B) in 
den äußeren Dritteln des absorbierenden Kerns (4) 
angeordnet sind.

23. Absorbierender Kern nach einem der 
Ansprüche 2 bis 22, dadurch gekennzeichnet, 
dass der absorbierende Kern (4) nur die longitudina-
len und schiefen Faltungsbahnen (17, 18) und den 
Kanal (16) als Kanäle aufweist, und/oder, dass alle 
Kanäle (16) des absorbierenden Kerns (4) miteinan-
der verbunden sind.

24. Absorbierender Kern nach einem der 
Ansprüche 2 bis 23, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Schicht (10) mit Saugmaterial durch die 
Kanäle (16) in Breitenrichtung in Saugkanäle (23) 
getrennt wird, dass die Schicht (10) mit Saugmate-
rial in einem Abschnitt entlang der Längsrichtung (L) 
genau drei Saugkanäle (23) und in einem Abschnitt 
genau zwei Saugkanäle (23) aufweist, vorzugs-
weise, dass die Schicht (10) mit Saugmaterial in 
einem Abschnitt entlang der Längsrichtung (L) 
genau einen Saugkanal (23) aufweist.

25. Hygieneartikel, insbesondere Windel, mit 
einem absorbierenden Kern (4) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche.

21/34

DE 10 2021 108 108 A1 2022.10.06



26. Hygieneartikel nach Anspruch 25, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Hygieneartikel (1) ein 
körperseitiges Topsheet (2) und ein körperfernes 
Backsheet (3) aufweist, die vorzugsweise jeweils 
eine Vliesschicht aufweisen, dass der absorbie-
rende Kern (4) zwischen dem Topsheet (2) und 
dem Backsheet (3) angeordnet ist, vorzugsweise, 
dass das Backsheet (3) atmungsaktiv ist, vorzugs-
weise, dass der Hygieneartikel (1) Befestigungsla-
schen (6) aufweist, die im angelegten Zustand des 
Hygieneartikels (1) an dem Backsheet (3) oder einer 
mit dem Backsheet (3) verbundenen Befestigungs-
fläche (32) befestigt werden können.

27. Hygieneartikel nach Anspruch 25 oder 26, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Hygieneartikel 
(1) Beinöffnungen mit Beinbündchen (34) aufweist, 
dass die Beinöffnungen untere und obere Beinbünd-
chen (34) aufweisen, vorzugsweise, dass die Bein-
bündchen (34), insbesondere die unteren und/oder 
oberen Beinbündchen (34), ein bis vier, vorzugs-
weise zwei oder drei, elastische Fäden mit einer 
Feinheit von 280 dtex bis 1000 dtex, vorzugsweise 
480 dtex bis 800dtex, weiter vorzugsweise 620 bis 
680 dtex, aufweisen.

28. Herstellungsverfahren für einen absorbieren-
den Kern nach einem der Ansprüche 1 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, dass das körperseitige 
Deckblatt (8) oder das körperferne Rückenblatt (9) 
in eine mit einer Unterdruckquelle verbundene 
Form eingelegt wird, dass die Form mindestens 
einen Volumeneinsatz in Form der Kanäle (16) 
und/oder Faltungsbahnen (17, 18) aufweist, dass 
auf das Deckblatt (8) oder das Rückenblatt (9) 
Saugmaterial aufgebracht wird, dass im Bereich 
des Volumeneinsatzes weniger oder kein Saugma-
terial aufgebracht wird oder das Saugmaterial im 
Bereich des Volumeneinsatzes von der Unterdruck-
quelle nicht oder weniger angesogen wird und so 
nicht oder weniger im Bereich des Volumeneinsat-
zes haften bleibt, vorzugsweise, dass die Form mit-
tels einer Bürste abgebürstet wird, wodurch die 
Tiefe (T) des Saugmaterials homogenisiert und der 
Volumeneinsatz, zumindest großteils, insbesondere 
vollständig, von Saugmaterial befreit wird und dass 
das Deckblatt (8), ggf. das Saugmaterial und das 
Rückenblatt (9) miteinander verbunden, insbeson-
dere verklebt werden.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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